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EU-Kommission: Veröffentlichung einer Roadmap für die Unternehmensbe-

steuerung für das 21. Jahrhundert 

Die EU-KOM hat am 04.03.2021 die Roadmap zur ursprünglich bereits für Herbst 

2020 angekündigten – und in weiterer Folge mehrmals verschobenen – Mitteilung 

„Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert“ (aktuell geplant für das 

zweite Quartal 2021 bzw. April 2021) veröffentlicht. Mit der Mitteilung sollen die 

steuerpolitischen Pläne für die aktuelle europäische Legislaturperiode erläutert 

werden. 

Folgende Punkte aus der Roadmap sind erwähnenswert: 

 Die EU-KOM konstatiert, dass der aktuelle europäische Rahmen der Unter-

nehmensbesteuerung den globalen und technologischen Entwicklungen des 

21. Jahrhunderts (Digitalisierung, Globalisierung, alternde Gesellschaften, 

Plattformökonomie, Klimawandel etc.) hinterherhinkt. Der daraus resultierende 

Flickenteppich an komplexen Einzelmaßnahmen sei investitions- und wachs-

tumshemmend und behindere die Möglichkeiten, die Potenziale des Binnen-

marktes voll auszuschöpfen, während gleichzeitig Schlupflöcher entstünden, 

die für aggressive Steuerplanungszwecke ausgenutzt werden könnten oder 

umgekehrt zu Doppelbesteuerung führen. Daher sei es notwendig, über die 

Bewältigung aktueller Herausforderungen hinaus eine mittel- bis langfristige 

Vision für die Unternehmensbesteuerung zu entwerfen. 

 Die Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft habe die Grenzen des 

derzeitigen internationalen Rahmens für die Unternehmensbesteuerung auf-

gezeigt und bringe die Herausforderung mit sich, Unternehmenseinkünfte „ge-

recht und effizient zu besteuern“. Der derzeitige steuerliche Rechtsrahmen sei 

nicht an die Realitäten der digitalisierten Wirtschaft angepasst. Dies bedrohe 

die Einnahmen der Mitgliedstaaten und berge das Risiko einer ungerechten 

Lastenverteilung zwischen den Steuerzahlern. Die Mitteilung wird daher auch 

eine Bestandsaufnahme der aktuellen Verhandlungen auf OECD/G20-Ebene 

vornehmen und mit Maßnahmen auf EU-Ebene – konkret wird die GKKB als 

Beispiel aufgeführt – verknüpfen. 

 Mit Verweis auf die einzelnen Schritte zur Vollendung des Binnenmarktes und 

die Digitalisierung der Wirtschaft attestiert die EU-KOM einen verschärften 

Steuerwettbewerb zwischen europäischen Staaten und mit internationalen 

Partnern. Es drohe ein neues race to the bottom, wofür die EU-KOM auf die in 

den letzten Jahren gesunkenen Körperschaftsteuersätze in den EU-

Mitgliedstaaten verweist. 

 Unter Verweis auf die fiskalischen Folgen der Covid-19-Pandemie und der da-

rauffolgenden Wirtschaftskrise betont die EU-KOM die bedeutende Rolle der 

Steuerpolitik für eine rasche und nachhaltige wirtschaftliche Erholung. Die da-

raus resultierenden Herausforderungen würden durch laufende übergeordnete 

Entwicklungen (Bevölkerungsalterung, Globalisierung, Digitalisierung der Wirt-

schaft und Klimawandel) noch verschärft: So würde etwa die zunehmende 

Bevölkerungsalterung zu einer abnehmenden Erwerbspopulation und damit 

geringeren Einnahmen aus der Besteuerung des Faktors Arbeit – bei gleich-
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zeitig steigenden Kosten für die Aufrechterhaltung des europäischen Sozial-

modells führen. 

 Nicht zuletzt betont die EU-KOM, dass die Steuerpolitik auch einen Beitrag 

dazu leisten müsse, Unternehmen bei ihrem Übergang zu einem grünen Eu-

ropa zu unterstützen. 

 

BMF: Werklieferung, Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung 

Die Finanzverwaltung veröffentlichte bereits im Oktober 2020 das BMF-

Schreiben vom 01.10.2020 zur geänderten Interpretation der Werklieferung in 

Abschnitt 3.8 Abs. 1 Satz 1 UStAE: Die Be- oder Verarbeitung ausschließlich ei-

gener Gegenstände des Werkherstellers rechtfertige nicht mehr die Annahme ei-

ner Werklieferung (vgl. TAX WEEKLY # 36/2020).  

Die Änderung der Definition der Werklieferung hat erhebliche Auswirkungen, da 

sich z.B. ausländische Unternehmer in Deutschland umsatzsteuerlich erfassen 

lassen müssten, weil reine Montagelieferungen nicht unter die Steuerschuldner-

schaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Satz 1 UStG fallen.  

Die zunächst vom BMF gewährte Nichtbeanstandungsregelung hätte für die Fälle 

gegolten, in denen die Umsatzsteuer vor dem 01.01.2021 entstanden wäre, wo-

bei das BMF avisiert hatte, sich für eine Verlängerung dieser Regelung einzuset-

zen. Mit BMF-Scheiben vom 11.03.2021 wurde die zeitliche Geltung der Nichtbe-

anstandungsregelung nunmehr offiziell bis zum 30.06.2021 verlängert. 

 

BMF: Versicherungsteuer – Regelung der Risikobelegenheit nach § 1 Vers-

StG 

Das reformierte Versicherungsteuergesetz (vgl. TAX WEEKLY # 20/2020), das 

seit dem 10.12.2020 in Kraft ist, wurde nunmehr durch ein weiteres BMF-

Schreiben zur Frage der Steuerbarkeit der Versicherung von Risiken in Deutsch-

land ergänzt (BMF-Schreiben vom 04.03.2021). Für den Bereich der Personen-

versicherungen wurde bereits Ende Januar ein Schreiben veröffentlicht (BMF-

Schreiben vom 27.01.2021, vgl. hierzu TAX WEEKLY # 4/2021). 

Auch dieses zweite Schreiben der Finanzverwaltung ist wichtig vor dem Hinter-

grund der aktuell herrschenden großen Verunsicherung bei Versicherern, Mak-

lern und Versicherungsnehmern im Hinblick auf die neugefassten Regeln zur 

Frage, wann die Versicherung welcher Risiken in Deutschland steuerbar ist und 

daher Versicherungsteuer auslösen kann.  

Gegenstand des Schreibens ist ausschließlich der grundlegend neu gefasste § 1 

des Gesetzes. § 1 regelt die Voraussetzungen für eine Besteuerung von Versi-

cherungen in Deutschland, d.h. konkret, wann die Versicherung eines Risikos als 

in Deutschland steuerbar angesehen wird und daher deutsche Versicherung-

steuer auslösen kann. Auf 13 Seiten konkretisiert das BMF aus seiner Sicht die 

gesetzlichen Regelungen und ordnet sie ausführlich in die bestehenden EU-
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Richtlinien ein. Einige Praxisfragen werden zudem zusätzlich mit Beispielen un-

terlegt.  

Viele der aktuell diskutierten Fragestellungen bleiben aber nach wie vor offen. 

Denn leider gibt das BMF-Schreiben insbesondere zu Fragen in Bezug auf die 

Besteuerung der Versicherung von Risiken, die bislang nicht in Deutschland 

steuerbar waren und nach dem Übergang auf das neue Recht in Deutschland 

steuerbar sind, keine Antworten. Zu den hier offenen Punkten gehört z.B. wie mit 

über den Stichtag der Anwendung des neuen Gesetzes übergreifenden Versiche-

rungszeiträumen und den dafür zu zahlenden Prämien umzugehen ist. Ist ent-

scheidend, ob sie bereits vor dem Stichtag fällig oder, ob bzw. wann sie tatsäch-

lich gezahlt wurden? Offen ist auch, wie mit Nachverrechnungen oder nachträgli-

chen Beitragsanpassungen in diesen Fällen umzugehen ist.  

Das Schreiben beschränkt sich im Wesentlichen auf die reinen Fragen der Steu-

erbarkeit bzw. Risikobelegenheit nach neuem Recht. Es werden vor allem für fol-

gende Themen wichtige Anwendungsregeln getroffen:  

Inländische Versicherer: 

Für die „Bestimmung des Versicherers im versicherungsteuerrechtlichen Sinn ist 

nach BMF-Auffassung „maßgeblich auf den Vertragspartner des Versicherungs-

nehmers abzustellen, der zivilrechtlich Gläubiger des Versicherungsentgelts ist“. 

Es wird somit klargestellt, dass Drittlandversicherer nicht bereits durch eine Nie-

derlassung oder Zweigniederlassung in Deutschland als inländische Versicherer 

eingestuft werden. Dies bedeutet in der Praxis oft, dass der deutsche Versiche-

rungsnehmer die Versicherungsteuer abführen muss und nicht der Versicherer. 

Drittlandsrisiken: 

Bei der Absicherung von Risiken einer Drittlandsbetriebsstätte durch das deut-

sche Stammhaus als Versicherungsnehmer liegt Steuerbarkeit auch in Deutsch-

land vor. Diese Regelung dürfte oft zur Doppelbesteuerung in Deutschland und 

im Drittlandstaat führen. 

Wenn die Versicherung mit der Betriebstätte/Niederlassung im Ausland oder mit 

einer Tochtergesellschaft direkt abgeschlossen ist und sich auf diese bezieht soll 

dies nicht gelten. In diesem Fall besteht gemäß BMF-Schreiben im Regelfall kein 

deutsches Besteuerungsrecht.  

Versicherung für „fremde“ Rechnung: 

Das Verständnis des BMF für den Begriff „Versicherung für fremde Rechnung“ 

wird eingehend erläutert. Darunter seien offenbar alle Versicherungen zu verste-

hen, bei denen der Versicherungsnehmer nicht seine eigenen Risiken abgedeckt, 

sondern fremde Risiken (wie z.B. Risiken einer Betriebstätte oder einer natürli-

chen Person). Diese sind dann die nach neuem Recht maßgeblichen sog. mate-

riellen Versicherungsnehmer. Für die Frage der Steuerbarkeit ist dies dann rele-

vant, wenn vertraglicher Versicherungsnehmer und materieller Versicherungs-

nehmer (versicherte Person) in unterschiedlichen Ländern angesiedelt sind. 
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Aus deutscher Sicht bedeutet dies vor allem, dass es bei sog. Gruppenversiche-

rungen von Personen entscheidend ist, wo diese Personen ihren Sitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben. Bislang wurde stets, wie auch regelmäßig in den 

anderen EU/EWR-Staaten, auf den vertraglichen Versicherungsnehmer und des-

sen Sitz abgestellt. Durch das neue Recht wird es nun je nach Konstellation zu 

Doppel- oder Nichtbesteuerungen auch innerhalb von EU/EWR kommen. 

Unabhängig davon müssen die Versicherungsunternehmen jetzt wohl bei allen 

Versicherungen auf fremde Rechnung die versicherten Personen und den 

Sitz/gewöhnlichen Aufenthalt kennen, um in Deutschland korrekt besteuern zu 

können. Zu weilen wohl kaum lösbar. Man denke z.B. an eine Unfallversicherung 

eines Volksfestveranstalters für seine Besucher. Diese kennt er regelmäßig we-

der vorher noch nachher, noch führt er bisher Aufzeichnungen darüber.  

Man wird also weiter abwarten müssen, wie sich die Finanzverwaltung hier weiter 

positioniert und ob letztendlich nicht erst die Gerichte endgültige Klarheit bringen 

werden. 

 

Finanzministerium Thüringen: Entfernungspauschale bei Nutzung öffentli-

cher Verkehrsmittel 

Seit März letzten Jahres haben viele Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie ih-

re Arbeitsleistung zuhause erbracht und die erste Tätigkeitsstätte nicht oder nur 

noch an einzelnen Tagen aufgesucht. 

Dies hat auch Auswirkung auf den Ansatz der Entfernungspauschale für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Rahmen der persönlichen Ein-

kommensteuererklärung, denn die Entfernungspauschale darf nur für Tage gel-

tend gemacht werden, an denen der Mitarbeiter solche Fahrten tatsächlich 

durchgeführt hat. Wird an einem Tag der Weg zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte nur einfach zurückgelegt (z.B. weil eine Dienstreise an der ersten 

Tätigkeitsstätte beginnt und zuhause beendet wird), darf die Entfernungspau-

schale sogar nur zu Hälfte angesetzt werden (BFH-Urteil vom 12.02.2020, VI R 

42/17). 

Nutzt der Mitarbeiter für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstät-

te öffentliche Verkehrsmittel, darf er die tatsächlichen Kosten hierfür ansetzen, 

auch wenn sie höher sind als die Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 2 Satz 2 

EStG). 

Die Finanzverwaltung hat klargestellt, dass dies auch gilt, wenn der Mitarbeiter 

eine Zeitkarte (z.B. Jahreskarte) für die Nutzung für die Fahrten zur ersten Tätig-

keitsstätte erworben hat, diese dann aber aufgrund der Tätigkeit im Home-Office 

nicht im geplanten Umfang verwenden kann. Eine Aufteilung dieser Aufwendun-

gen auf einzelne Arbeitstage hat nicht zu erfolgen. Diese Auffassung soll bun-

deseinheitlich vertreten werden (vgl. FinMin. Thüringen, Erlass vom 17.02.2021 – 

S 1901-2020 Corona – 21.15, 30169/2021, veröffentlicht in DB vom 08.03.2021, 

Heft 10, Seite 487, DB1358668). 
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Für Tage, an denen die Arbeit ausschließlich zuhause erbracht wurde, kann also 

in den Jahren 2020 und 2021 daneben die sog. Home-Office-Pauschale von 5 €, 

höchstens 600 € im Kalenderjahr geltend gemacht werden.  

 

EuGH: Umsätze zwischen Haupt- und Zweigniederlassung  

Mit seinem Urteil vom 11.03.2021 (C-812/19) hat der EuGH seine sog. Skandia-

Rechtsprechung (Urteil vom 17.09.2014, C-7/13) bestätigt und erweitert. Diese 

hatte bereits in vielen EU-Ländern dazu geführt, dass grenzüberschreitende Kos-

tenumlagen zwischen Stammhaus und Betriebsstätten (feste Niederlassung bzw. 

Zweigniederlassung) sowohl bei Ansässigkeit des Stammhauses im Drittland als 

auch in einem EU-Kontext nicht mehr als Innenumsätze, sondern als Entgelte für 

steuerpflichtige Dienstleistungen eingeordnet werden, wenn Stammhaus 

und/oder Zweigniederlassung Mitglied einer Organschaft (Mehrwertsteuergruppe) 

sind. Die deutsche Finanzverwaltung hat sich bislang zu dieser EuGH-

Rechtsprechung noch nicht abschließend geäußert; das könnte sich aber nun un-

ter Umständen ändern. 

Konkret streitgegenständlich war die mehrwertsteuerliche Beurteilung von Kos-

tenumlagen (IT-Plattformkosten) eines dänischen Stammhauses an ihre schwe-

dische Zweigniederlassung. Das Stammhaus war Mitglied einer Mehrwertsteuer-

gruppe in Dänemark, während die schwedische Zweigniederlassung nicht Teil ei-

ner schwedischen Mehrwertsteuergruppe war. 

Die schwedischen Finanzbehörden nahmen Bezug auf die vorgenannte EuGH-

Rechtsprechung und teilten dem Stammhaus mit, dass Stammhaus und schwe-

dische Zweigniederlassung wegen der Zugehörigkeit des Stammhauses zu einer 

dänischen Mehrwertsteuergruppe als „zwei getrennte Steuerpflichtige“ anzuse-

hen seien. Die vom Stammhaus erfolgten Kostenweiterbelastungen würden in 

Schweden eine Mehrwertsteuerschuld ihrer Niederlassung begründen (Reverse-

Charge Mehrwertsteuer). 

Auf Beschluss des schwedischen Vorlagegerichts urteilte der EuGH, dass die 

Hauptniederlassung („Stammhaus“) einer Gesellschaft bei Zugehörigkeit zu einer 

Mehrwertsteuergruppe und ihre in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Zweig-

niederlassung als getrennte Steuerpflichtige anzusehen seien und zwischen die-

sen ein Leistungsaustausch vorliegen könne. 

Der EuGH begründet dies wie folgt: Leistungen seien nur dann steuerbar, wenn 

zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis 

bestehe, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht würden. Ein 

solches Rechtsverhältnis bestehe zwischen Haupt- und Zweigniederlassung re-

gelmäßig, als Teile desselben Unternehmens, nicht (vgl. EuGH-Urteil vom 

23.03.2006, FCE Bank, C‑210/04).  

Jedoch sei für die Frage nach dem Vorliegen eines Leistungsaustauschs auch 

die Zugehörigkeit zu einer Mehrwertsteuergruppe maßgeblich. Die Mitglieder ei-

ner Mehrwertsteuergruppe würden zwar „zu einem einzigen Steuerpflichtigen 

verschmelzen“. Diese Wirkung sei jedoch auf den jeweiligen Mitgliedstaat zu be-
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grenzen, in dem diese Mehrwertsteuergruppe gebildet werde und könne keine 

Personen bzw. Gesellschaften umfassen, welche in einem anderen Mitgliedstaat 

ansässig seien. Folglich gehöre die Hauptniederlassung zu der dänischen Mehr-

wertsteuergruppe, welche dann auch als Leistender der IT-Dienstleistungen an-

zusehen sei. Die schwedische Niederlassung könne nicht Teil der dänischen 

Mehrwertsteuergruppe sein, so dass Haupt- und Zweigniederlassung nicht mehr 

als ein einziger Steuerpflichtiger (Teile eines Unternehmens) angesehen werden 

könne. 

Der EuGH wendet die Grundsätze der Entscheidung in der Rechtssache Skandia 

im Streitfall analog an: Damals legte ein im Drittland ansässiges Stammhaus IT-

Kosten auf eine Zweigniederlassung um, die einer Mehrwertsteuergruppe in ei-

nem EU-Mitgliedstaat angehörte.  

Für die Besteuerungspraxis in Deutschland ist bereits jetzt ersichtlich, dass das 

Urteil weitreichende Folgen haben könnte. Die Finanzverwaltung hat sich bis 

heute nicht zu den umsatzsteuerlichen Auswirkungen der Rechtsprechung des 

EuGH in der Rs. „Skandia“ geäußert. Der Entwurf eines BMF-Schreibens aus 

2018 sah vor, die Anwendung der Rechtsprechung explizit auf die Fälle zu be-

schränken, welche dem vom EuGH ausgeurteilten Sachverhalt entsprechen: 

Dienstleistungen zwischen einem – im Drittland ansässigen – Stammhaus und 

deren Betriebsstätte (die in einem Mitgliedstaat einer Mehrwertsteuergruppe an-

gehört). Zudem sollten diese Grundsätze nur nach Ablauf einer Nichtbeanstan-

dungsfrist nach Veröffentlichung des BMF-Schreibens verpflichtend zu berück-

sichtigen sein. Es blieb jedoch bis heute bei einem Entwurf. 

Das nun vorliegende Urteil geht weit über die für Deutschland angedachte An-

wendung laut BMF-Entwurf hinaus.  

Alle grenzüberschreitenden („Top-Down“) Kostenumlagen zwischen Stammhaus 

und Betriebstätte kommen damit grundsätzlich als Entgelte für steuerbare Um-

sätze im Ansässigkeitsstaat des Umlageempfängers in Betracht, sofern „Leisten-

der“ oder aber „Leistungsempfänger“ einer umsatzsteuerlichen Organ-

schaft/Mehrwertsteuergruppe im EU-Ausland angehören. Nicht ausdrücklich ent-

schieden ist die Konstellation von Kostenumlagen einer Niederlassung an ihr 

Stammhaus („Bottom-Up“). Feststeht jedenfalls, dass es irrelevant sein sollte, ob 

das Stammhaus in einem EU-Mitgliedstaat oder im Drittland ansässig ist. 

Die Umsetzung der Rechtsprechung betrifft die gesamte Wirtschaft, so dass um-

fassende Systemumstellungen bei allen Beteiligten erforderlich wären. Zusätzli-

che Probleme könnten in diesem Zusammenhang auch dadurch entstehen, dass 

Mitgliedstaaten die Regelungen nicht einheitlich umsetzen. 

Besonders betroffen würden Unternehmen mit beschränktem Vorsteuerabzug 

sein, wie z.B. Banken, Asset Manager und Versicherungen: Durch eine Umsatz-

steuerbesteuerung – regelmäßig im Wege des Übergangs der Steuerschuldner-

schaft – drohen, wegen der unvollständigen Entlastung von der Vorsteuer, zu-

sätzliche Kostenbelastungen. Es empfiehlt sich daher, bereits jetzt die möglichen 

umsatzsteuerlichen Folgen zu überprüfen, um Vorgehensweisen entwickeln zu 

können, wie diese ggf. durch Austritte aus Organschaften oder veränderte ver-
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tragliche Regelungen bzw. Umorganisationen zumindest gemindert werden könn-

ten. 

 

BFH: Steuerbarkeit des insolvenzbedingten Untergangs von Aktien 

Der BFH hatte im Urteil vom 17.11.2020 (VIII R 20/18) darüber zu entscheiden, 

ob der Entzug von Aktien aufgrund der Auflösung und Abwicklung einer inländi-

schen AG durch ein Insolvenzverfahren mit anschließender Löschung im Regis-

ter einen Veräußerungstatbestand auslöst.  

Im Streitfall hatte der Kläger im Jahre 2009 Aktien der N-AG mit Sitz in X zu 

0,94 € je Aktie erworben. In 2012 wurde über das Vermögen der N-AG mit Be-

schluss des Amtsgerichts das Insolvenzverfahren eröffnet, wodurch sie nach 

§ 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG aufgelöst und im Rahmen des Insolvenzverfahrens (§ 

264 Abs. 1 AktG) abgewickelt wurde. Die Aktien der N-AG wurden zum 

31.12.2013 noch mit einem Kurswert von 0,029 € je Aktie im Depot des Klägers 

ausgewiesen.  

Auf Anfrage des Finanzamts nach Eingang einer Kontrollmitteilung gab der Klä-

ger neben nicht erklärten Gewinnen aus Aktienveräußerungen an, er habe auf-

grund der Insolvenz der N-AG im Streitjahr einen Verlust in Höhe von 9.400 € er-

litten. Die in der Einkommensteuerklärung des Streitjahres 2013 vorgenommene 

Verrechnung des Verlusts mit den Gewinnen aus den Aktienveräußerungen er-

kannte das Finanzamt jedoch nicht an. Einspruch und Klage beim Finanzgericht 

blieben erfolgslos. Der geltend gemachte Aktienveräußerungsverlust sei weder in 

Höhe des bis zum 31.12.2013 eingetretenen Wertverlusts der Aktien noch als To-

talverlust (9.400 €) gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 

EStG steuerbar. 

Nunmehr hat der BFH die Revision des Klägers zwar als unbegründet zurückge-

wiesen, die Verlustberücksichtigung jedoch in der Sache insoweit anerkannt. Zu 

Recht habe das Finanzgericht festgestellt, dass der Kursverfall des Aktienbe-

stands des Klägers an der N-AG bis zum Ende des Streitjahrs 2013 keine Reali-

sation eines steuerbaren Verlusts bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

mäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG bewirke, da er weder unter den Veräuße-

rungstatbestand des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG noch unter einen der Ersatz-

tatbestände gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG falle.  

Im Folgenden kommt der BFH zum Ergebnis, dass zwar keine der in § 20 EStG 

normierten Regelungen auf den dem Streitfall zugrunde liegenden Sachverhalt 

angewendet werden könne. Allerdings enthalte § 20 EStG eine ausfüllungsbe-

dürftige Regelungslücke, soweit das Gesetz für den Untergang des Mitglied-

schaftsrechts des Aktionärs aufgrund einer insolvenzbedingten Löschung der AG 

keinen Realisationstatbestand vorsehe. Diese Regelungslücke sei durch eine 

entsprechende Anwendung der Veräußerungstatbestands gem. § 20 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 EStG zu schließen. 

Als Begründung für die analoge Anwendung führt der BFH aus, dass der Gesetz-

geber zur Besteuerung aller Wertveränderungen in § 20 Abs. 2 Satz 1 EStG den 
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Grundtatbestand der Veräußerung und in § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG die sog. Er-

satztatbestände der Abtretung, Rückzahlung, Einlösung und verdeckten Einlage, 

als der Veräußerung gleichgestellte Tatbestände, geschaffen habe. Nach den 

Vorgaben des Leistungsfähigkeits- und des Folgerichtigkeitsprinzips seien Steu-

erpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit nach den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 

GG jedoch gleich hoch zu besteuern, denn es könne nicht darauf ankommen, ob 

der Aktionär noch rechtzeitig einen Abnehmer für seine notleidende Beteiligung 

finden könne. Deshalb sei die im Gesetz enthaltene planwidrige Regelungslücke 

durch eine analoge Anwendung des Veräußerungstatbestands gemäß § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auf den Untergang von Aktien aufgrund einer insol-

venzbedingten Beendigung und Löschung der AG zu schließen.  

Aus einer solchen analogen Anwendung folge, dass der Veräußerungstatbestand 

des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG in der Regel aber erst dann verwirklicht werde, 

wenn das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs infolge der Vollbeendigung der AG 

erlösche. Denn erst dieser endgültige Rechtsverlust sei demjenigen vergleichbar, 

den der Aktionär bei einer Übertragung der Aktie auf einen Dritten im Zuge einer 

Veräußerung erleide. Das Mitgliedschaftsrecht des Klägers an der N-AG war im 

Streitjahr indes noch nicht zivilrechtlich erloschen, so dass eine Verlustberück-

sichtigung noch nicht möglich gewesen sei. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 05.03.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-7/20 03.03.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Zollunion – Zollkodex der Union – Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 – Art. 87 Abs. 4 – Ort des Entstehens der Zollschuld – Mehrwertsteuer – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 – Art. 70 und 71 – Steuertatbestand und Steuer-
anspruch der Einfuhrmehrwertsteuer – Ort des Entstehens der Steuerschuld – Feststel-
lung eines Verstoßes gegen eine Verpflichtung aus unionsrechtlichen Zollvorschriften – 
Gegenstand, der körperlich in einem Mitgliedstaat in das Zollgebiet der Union verbracht 
wird, jedoch in dem Mitgliedstaat, in dem die Feststellung getroffen wurde, in den Wirt-
schaftskreislauf der Union eingetreten ist 

 

Alle am 11.03.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 29/18 16.12.2020 
Versorgungsfreibetrag bei Versorgungsbezügen nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen 

VI R 28/18 18.11.2020 
Zu den Anforderungen an die steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Ehe-
gattenarbeitsverhältnisses 

VIII R 20/18 17.11.2020 Steuerbarkeit des insolvenzbedingten Untergangs von Aktien 

X R 36/19 28.10.2020 
Keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Steuererklärungen bei Veranla-
gungsfällen nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 EStG 

IV R 4/18 01.10.2020 

Betrag aus der Auflösung von Unterschiedsbeträgen nach § 5a Abs. 4 Satz 3 
EStG als Teil des laufenden Gesamthandsgewinns; Wegfall des Rechtsschutz-
bedürfnisses bei Vollbeendigung einer Personengesellschaft, deren Klagebefug-
nis ausnahmsweise allein auf Schutz der eigenen steuerrechtlichen Sphäre be-
ruht; prozessuale Rechtsnachfolge 

XI R 35/18 23.09.2020 
Tätigkeiten einer gemeinnützigen GmbH zugunsten ihrer Mitglieder: Steuerbar-
keit; Steuerbefreiung aufgrund Unionsrechts (Rechtslage vor dem 01.01.2020) 

 

Alle am 11.03.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 56/17 17.06.2020 vGA - Vertragsauslegung bei Rentenzahlung und Weiterbeschäftigung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238443&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8384939
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110037/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110039/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150029/
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Alle bis zum 12.03.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7112/19/10001 
:001 

11.03.2021 
Umsatzsteuer; Begriff der Werklieferung/Werkleistung - Anpassung des Ab-

schnitts 3.8 Abs. 1 Satz 1 UStAE 

III C 2 - S 
7105/20/10001 
:001 

04.03.2021 

Auswirkungen der Anordnungen der vorläufigen Eigenverwaltung unter Be-

stellung eines vorläufigen Sachwalters und Erlass einer Anordnung i.S.v. § 

21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO auf eine umsatzsteuerliche Organschaft 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-11-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-abs-1-satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-11-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-abs-1-satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-11-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-abs-1-satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-04-auswirkungen-der-anordnungen-der-vorlaeufigen-eigenverwaltung-unter-bestellung-eines-vorlaeufigen-sachwalters-und.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-04-auswirkungen-der-anordnungen-der-vorlaeufigen-eigenverwaltung-unter-bestellung-eines-vorlaeufigen-sachwalters-und.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-03-04-auswirkungen-der-anordnungen-der-vorlaeufigen-eigenverwaltung-unter-bestellung-eines-vorlaeufigen-sachwalters-und.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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ROADMAP   


Roadmaps aim to inform citizens and stakeholders about the Commission's work in order to allow them to provide 
feedback and to participate effectively in future consultation activities. Citizens and stakeholders are in particular 
invited to provide views on the Commission's understanding of the problem and possible solutions and to make 
available any relevant information that they may have.  


TITLE OF THE INITIATIVE Communication on business taxation for the 21
st
 century 


LEAD DG – RESPONSIBLE UNIT  DG TAXUD – D4 


LIKELY TYPE OF INITIATIVE Commission Communication 


INDICATIVE PLANNING Q2 2021 


ADDITIONAL INFORMATION - 


This Roadmap is provided for information purposes only and its content might change. It does not prejudge the final 
decision of the Commission on whether this initiative will be pursued or on its final content. All elements of the 
initiative described by the Roadmap, including its timing, are subject to change. 


 


A. Context, Problem definition and Subsidiarity Check 


Context  


Our societies and economies are undergoing transitions shaped by significant global developments and 


technological advancements, such as digitalisation, globalisation, climate change and population aging. 


Our existing business tax framework is ill equipped to face these developments and its sustainability is 


now put into question. These challenges are now further exacerbated by the COVID-19 pandemic. Fair 


and efficient taxation will be even more important in the months and years ahead, as the EU and the 


global community seek to recover from the fallout of the COVID-19 crisis.  


As President von der Leyen observed in her Political Guidelines: “the EU and international corporate 


tax systems are in urgent need of reform. They are not fit for the realities of the modern global 


economy and do not capture the new business models in the digital world”. Too often, tax policy 


attempts to catch-up with a changing environment, and focuses on responding to specific problems, 


which often means we lag behind events. It also results in a patchwork of complex measures forming a 


business tax environment not sufficiently conducive to investment and growth. Beyond addressing 


current challenges, it will be necessary to set out a vision for business taxation in the medium to longer 


term.  


This initiative will complement other EU initiatives in the area of taxation, such as the 2020 Action 


Plan on fair and simple taxation supporting the recovery strategy; and the 2020 Communication on Tax 


Good Governance in the EU and beyond, which set out the priority areas for action to enhance tax good 


governance standards and ensure fair taxation at global level. It will take stock of discussions at the 


Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on the reform of the corporate 


taxation framework and articulate this with action at EU level. It will take also stock of the 


Commission’s pending proposals, such as the CCCTB, and propose the way forward towards an EU 


corporate tax framework fit for the 21
st
 century. 


Problem the initiative aims to tackle  


COVID-19 and the subsequent economic crisis have severely strained public finances and sharply 


increased public spending, resulting in unprecedented public debt levels. Tax policies will have a role 


to play in the post-COVID economy, to support a swift and sustainable economic recovery. The 


challenges following the pandemic and economic crisis will be exacerbated by already ongoing larger 


developments that are transforming our economies and societies, including population aging, the 


globalisation and digitalisation of the economy, and climate change.  


Several megatrends put pressure on our tax systems. For example, population aging is likely to lead to 


a shrinking working population and thereby reduce labour tax revenue while the costs of maintaining 


our social model increase. This is likely to increase public spending needs on the one hand and 
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decrease tax revenue in the absence of policy action. Tax policies also have a role to play in supporting 


businesses in their transition to a green Europe.  


The increased globalisation and digitalisation of the economy create challenges for EU countries to tax 


corporate income fairly and efficiently and have exposed the limits of the current international 


corporate tax framework. While the Single Market has brought progress and prosperity, the removal of 


barriers to the free movement of goods, services, capital and labour, combined with the digitalisation of 


the economy, has intensified tax competition between European countries and with international 


partners, and has contributed to the emergence of new forms of tax competition, risking a new race to 


the bottom. In fact, statutory corporate tax rate in the EU have been on a continuous downward trend in 


recent years, as pointed out in the European Commission’s Taxation Trends reports
1
. In addition, the 


current international corporate tax framework is misaligned with the realities of the digitalised 


economy, and offers new tax avoidance opportunities for highly mobile business income. This 


threatens Member States’ revenues needed to fund public spending and risks creating unfair burden 


sharing between taxpayers.   


Furthermore, the patchwork of corporate tax systems in the EU creates barriers for cross-border 


investment and prevents stakeholders from fully reaping the full potential of the single market, while 


also creating loopholes that can be exploited for aggressive tax planning purposes, or conversely lead to 


double taxation.  


These considerations generate a need for a holistic and ambitious vision for an EU business taxation 


environment fit for the 21st century. 


Basis for EU intervention (legal basis and subsidiarity check)  


This will be a Commission Communication without an accompanying legal proposal, therefore no legal 


basis from the Treaties will be invoked.  


The aim of this Commission Communication is to set out a vision for business taxation in the EU and a 


medium-term agenda for the Commission’s action in this area. It will set out principles and priorities 


for the EU business tax agenda over the coming years and articulate EU action with the on-going 


discussions at the international level on taxation of the digital economy and minimum effective 


taxation. 


B. What does the initiative aim to achieve and how  


The current corporate tax framework is out of step with the new realities of a globalised and digitalised 


economy, and even less fit for the challenges to come, such as climate change and population aging. 


Preparing ourselves for the future requires the right tax environment to support our economy to grow 


and to ensure that everyone shares in the benefits. In the short to medium term, this means a level-


playing field between all companies, maintaining the EU’s competitiveness in the global marketplace, 


avoiding unnecessary administrative complexity and providing tax certainty. It also means securing 


sufficient and sustainable funding for investment in public infrastructure as well as for supporting 


regions, business sectors, and those hit hardest by the changes. In the medium to long term, this means 


rethinking and adapting our tax systems to ensure they are fit for the significant developments to come 


in a fair and efficient manner. 


 


To deliver on this ambition, the European Commission is proposing to set out a medium-term vision 


and actions for business taxation in the EU. It will also take stock of OECD discussions on the reform 


of the international corporate taxation framework and articulate this with action at EU level. This will 


take the form of a Communication presenting the Commission’s proposed way vision, priorities and its 


underlying rationale.  


C. Better regulation 


Consultation of citizens and stakeholders  


Given the focus of this Communication, targeted consultations will be the basis for engaging with 


stakeholders.  


                                                 
1
 Last report : Taxation Trends in Europe 2020 



https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0b00da7-c4b1-11ea-b3a4-01aa75ed71a1
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No impact assessment and therefore no public consultation is foreseen at this stage.  


Targeted consultations have already taken place over recent months, and will continue to take place, 


with Member States, businesses, and non-governmental organisations active in the fair taxation area. 


Consultations carried out by the OECD and other relevant international fora will also be taken into 


account. 


 Evidence base and data collection  


The initiative will be grounded on the best available evidence, building upon the extensive work of data 


collection and analysis conducted by the Commission to date, such as the Tax Survey in the European 


Union reports, the Taxation Trends in Europe reports and the data available via Eurostat. Resources 


from other organisations, such as the IMF Fiscal Affairs Department and the OECD Centre for Tax 


Policy and Administration will also be used.  


The Communication will set out the general policy approach. At this stage, no impact assessment is 


envisaged. However, where appropriate, an impact assessment will be carried out for the follow-up 


actions. The Communication will draw on the recent evolution of discussions at the global level 


(OECD, G20) on the reform of the global tax system. The public consultations currently being carried 


out by the OECD will also be used in order to capture the views of international stakeholders.  
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BETREFF  Versicherungsteuer; 


  Versicherungsteuerbarkeit gemäß § 1 Versicherungsteuergesetz (VersStG) 
 


 GZ    III C 4 - S 6400/21/10001 :001 
DOK  2021/0264677 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


A. Gemeinschaftsrechtliche Implikationen 
 


1 Die Versicherungsteuer und die Feuerschutzsteuer sind in der Europäischen Union nicht 
harmonisiert. Im Hinblick auf die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im europäischen 
Binnenmarkt existieren aber seit der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 
(EG) betreffend die Zweite Richtlinie des Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG1 gewisse europarechtliche 
Vorgaben, die bei der Besteuerung von Versicherungsentgelten zu berücksichtigen sind. Das 
einschlägige Richtlinienrecht wurde überarbeitet und zusammengefasst in der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solva-
bilität II)2. 
 


                                                 
1 ABl. 1988, L 172 vom 4. Juli 1988 
2 ABl. 2009, L 335 vom 17. Dezember 2009 
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2 Ausweislich des Erwägungsgrundes Nr. 11 stellt die Richtlinie 2009/138/EG ein wichtiges 
Instrument zur Vollendung des Binnenmarktes dar. Es soll Versicherungs- und Rück-
versicherungsunternehmen, die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zugelassen sind, gestattet 
werden, ihr Geschäft ganz oder teilweise durch die Gründung von Zweigniederlassungen oder 
die Erbringung von Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft auszuüben. 
 


3 Darüber hinaus dürfen die von den Mitgliedstaaten erhobenen unterschiedlichen Steuern und 
Abgaben auf Versicherungsverträge nicht zu Wettbewerbsverzerrungen beim Angebot von 
Versicherungen zwischen den Mitgliedstaaten führen. Um derartige Wettbewerbsverzerrungen 
zu vermeiden, ist das Steuersystem und sind andere Abgabensysteme desjenigen Mitgliedstaats 
anzuwenden, in dem die Risiken belegen sind oder in dem bei Lebensversicherungen die 
Verpflichtungen eingegangen werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, Regelungen festzulegen, 
durch die die Erhebung dieser Steuern und Abgaben sichergestellt wird. 
 


4 Das Kriterium der Risikobelegenheit ist ein Element des europäischen Richtlinienrechts, 
anhand dessen das Besteuerungsrecht demjenigen Mitgliedstaat zugewiesen wird, in dem das 
versicherte Risiko belegen ist. Es beansprucht daher nur Geltung in Fällen, in denen das ver-
sicherte Risiko in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Staat) belegen ist 
(nachfolgend: „Mitgliedsstaat“). Ist es außerhalb des EWR belegen, enthält das Richtlinienrecht 
keine Vorgaben hinsichtlich des Besteuerungsrechts, da es in keinem Mitgliedstaat belegen ist. 
Dementsprechend entscheiden die Mitgliedstaaten autonom, ob und unter welchen 
Voraussetzungen Versicherungsentgelte für die Versicherung von Risiken, die in einem Dritt-
land (außerhalb des EWR) belegen sind, besteuert werden. 


 
5 Die Vorgaben des europäischen Richtlinienrechts hinsichtlich des Besteuerungsrechts 


beschränken sich auf Versicherungsverhältnisse 
• mit einem im EWR niedergelassenen Versicherer, die  


a) bei Nichtlebensversicherungen im EWR belegene Risiken betreffen (Mitgliedstaat der 
Risikobelegenheit) bzw. 


b) bei Lebensversicherungen im EWR begründet wurden (Mitgliedstaat der Verpflich-
tung). 
 


 
  







 
Seite 3  B. § 1 VersStG 


 
I. Systematik 
 


6 Im Hinblick auf die im nationalen Steuerrecht zu beachtenden Vorgaben des Richtlinienrechts 
unterscheidet § 1 VersStG zwischen Versicherungsverhältnissen mit sog. EWR-Versicherern 
(§ 1 Abs. 2 VersStG) und solchen mit sog. Drittlandversicherern (§ 1 Abs. 3 VersStG).  
 


7 § 1 Abs. 2 VersStG dient - wie bisher schon - der Umsetzung der Vorgaben und Ziele des 
Richtlinienrechts, d. h., soweit es Versicherungsverhältnisse mit EWR-Versicherern betrifft 
und das Risiko im EWR belegen ist. Die Besteuerung von Versicherungsentgelten durch den 
deutschen Fiskus wird insoweit zurückgenommen, als das Besteuerungsrecht durch Richtli-
nienrecht einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugewiesen wird, weil das versicherte 
Risiko dort belegen ist. Soweit versicherte Risiken außerhalb des EWR belegen sind, enthält    
§ 1 Abs. 2 VersStG in den Sätzen 2 und 3 autonome Regelungen zur Steuerbarkeit. 


 
8 Die mit dem Gesetz zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts vom 3. Dezember 2020 


(BGBl. I S. 2659) neu eingeführte Regelungssystematik verdeutlicht in § 1 Abs. 2 Satz 2, 
1. Halbsatz VersStG, dass grundsätzlich auch die Versicherung von außerhalb des Geltungs-
bereichs des Gesetzes belegenen Risiken steuerbar ist, sofern das Risiko nicht in einem anderen 
EWR-Staat belegen ist. Dass Deutschland in Fällen der Risikobelegenheit in einem anderen 
EWR-Staat kein Besteuerungsrecht besitzt, ergab sich zwar bereits hinreichend deutlich aus § 
1 Abs. 2 VersStG a.F., wird aber nunmehr durch die jetzt verwendete Regelungstechnik 
ausdrücklich herausgestellt. 
 


9 § 1 Abs. 3 VersStG regelt die Besteuerung von Versicherungsentgelten, die auf Grund eines 
Versicherungsverhältnisses mit einem sog. Drittlandversicherer gezahlt werden. Auch hier 
greift das EU-Richtlinienrecht nicht. 
 


10 In § 1 Abs. 4 VersStG wird bestimmt, dass die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone zum 
Geltungsbereich des Gesetzes gehört. Damit werden Versicherungen, die sich auf dort belegene 
Risiken, vor allem auf Anlagen, Betriebsstätten und entsprechende Einrichtungen beziehen, 
steuerlich erfasst. 
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1. EWR-Versicherer 
 


11 „Versicherer, der im Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist“ 
im Sinne des § 1 Abs. 2 VersStG (EWR-Versicherer) ist ein Versicherer, der seinen Sitz oder 
Wohnsitz in dem genannten Gebiet hat (§ 1 Abs. 1 Verordnung zur Durchführung des Versi-
cherungsteuergesetzes (Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung - VersStDV).  
 


12 Für die Bestimmung des Versicherers im versicherungsteuerrechtlichen Sinn ist bei vertraglich 
zustande gekommenen Versicherungsverhältnissen maßgeblich auf den Vertragspartner des 
Versicherungsnehmers abzustellen, der zivilrechtlich Gläubiger des Versicherungsentgelts ist. 
Dies ist bei Unternehmen mit Sitz in einem Drittland, die in Deutschland über eine 
Niederlassung oder Zweigniederlassung verfügen, regelmäßig die Hauptniederlassung im 
Drittland. Etwas anderes gilt nur bei rechtlich selbständigen Tochterunternehmen, die über 
einen eigenen Sitz im EWR verfügen und durch den Abschluss von Versicherungsverträgen 
zivilrechtlich selbst berechtigt und verpflichtet werden. 
 
2. Belegenheit des Risikos im Europäischen Wirtschaftsraum 
 
a) Belegenheit des Risikos im Geltungsbereich des Gesetzes 
 
aa) Drei Sondertatbestände (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 VersStG) 
 


13 (1) In drei Sondertatbeständen definiert das Richtlinienrecht (Art. 13 Nr. 13 der RL 
2009/138/EG - Solvabilität II) die Belegenheit des Risikos unabhängig vom Sitz/Wohn-
sitz/gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers.  
Das Besteuerungsrecht steht in diesen Fällen demjenigen Mitgliedstaat zu, in dem  
(a) die unbewegliche Sache belegen ist,  
(b) das Fahrzeug zugelassen (registriert) ist, 
(c) der Versicherungsnehmer den Vertrag für eine Versicherung von Reise- und Ferienrisiken 


mit einer Laufzeit von nicht mehr als vier Monaten abgeschlossen hat. 
 
Dementsprechend sieht § 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 VersStG vor, dass der jeweilige Sach-
verhalt im Geltungsbereich des VersStG verwirklicht worden sein muss. 
 


14 (2) Der Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 1 setzt eine Versicherung von Risiken mit Bezug auf 
Bauwerke, Anlagen und darin befindliche Sachen (mit Ausnahme von gewerblichem 
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den. 
 


15 Es kommt nicht darauf an, ob die Risiken in Bezug auf Bauwerke und die Risiken in Bezug auf 
darin befindliche Sachen durch dieselbe Versicherung gedeckt werden. Es ist für die Zuordnung 
des Risikos auch nicht von Bedeutung, ob sich die versicherten Sachen auf längere Zeit (z.B. 
Hausrat) oder nur vorübergehend (z. B. Handelsware) in dem Gebäude befinden. 
 


16 Der Begriff des von der Risikozuordnung ausgenommenen gewerblichen Durchfuhrguts ist 
beschränkt auf Güter in (Zoll-) Transitlagern, die noch nicht zum freien Verkehr im Sinne der 
zollrechtlichen Bestimmungen abgefertigt sind. Für dieses gewerbliche Durchfuhrgut gelten 
die allgemeinen Regeln. 
 


17 (3) Der Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 2 setzt eine Versicherung von Risiken mit Bezug auf 
im Geltungsbereich des VersStG in ein amtliches oder amtlich anerkanntes Register ein-
zutragende oder eingetragene und mit einem Unterscheidungskennzeichen versehene Fahr-
zeuge aller Art voraus. Die entsprechenden Register für die verschiedenen Fahrzeugarten sind 
in § 1 Abs. 3 und 4 VersStDV beispielhaft aufgeführt.  


 
18 Der Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 2 betrifft neben (Land-)Fahrzeugen auch Flugzeuge und 


Schiffe. Bei den (Land-)Fahrzeugen werden von der Vorschrift auch Mofas, Motorroller etc. 
erfasst, da auch in diesen Fällen neben der Erteilung des Versicherungskennzeichens eine 
Eintragung des Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt. Dem Begriff „Fahrzeuge aller 
Art“ unterfallen auch solche, die über keinen eigenen Antrieb verfügen (z. B. Anhänger, 
Waggons).  
 


19 Erfasst werden nicht nur Versicherungen des Fahrzeugs selbst (z. B. Kaskoversicherungen), 
sondern bei der Versicherung von Kraftfahrzeugen auch die Fahrzeughaftpflichtversicherung 
und die Insassenunfallversicherung.   


 
20 (4) Bei dem in Satz 1 Nr. 3 normierten Sondertatbestand, der den Abschluss einer Versicherung 


von Reise- und Ferienrisiken mit einer Laufzeit von nicht mehr als vier Monaten betrifft, ist auf 
den Ort der Abgabe der zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses erforderlichen 
Willenserklärung des Versicherungsnehmers abzustellen. 


 
bb) Allgemeiner Tatbestand (§ 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG) 
 


21 Hinsichtlich der Versicherung anderer Risiken definiert das Richtlinienrecht als Mitgliedstaat, 
in dem das Risiko belegen ist, denjenigen Mitgliedstaat, in dem der Versicherungsnehmer als 
natürliche Person bei Zahlung des Versicherungsentgelts seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
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Person ist, denjenigen Mitgliedstaat, in dem sich bei Zahlung des Versicherungsentgelts der 
Sitz des Unternehmens, die Betriebsstätte oder die entsprechende Einrichtung befindet, auf die 
sich das Versicherungsverhältnis bezieht. Diese Vorgaben sind in § 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG 
entsprechend umgesetzt. 
 


22 Der allgemeine Tatbestand erfasst mit dem Merkmal „andere Risiken“ ausdrücklich auch nicht 
registrierungspflichtige Fahrzeuge, da der Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 2 nur Fahrzeuge 
betrifft, die einer Registrierungspflicht unterliegen oder ohne eine bestehende Pflicht freiwillig 
registriert sind. 
 


23 „Keine natürliche Person“ i.S. des § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 VersStG sind insbesondere: Offene 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften (KG und GmbH & Co. KG), Gesellschaften 
des bürgerlichen Rechts, Erbengemeinschaften, Zweckverbände, Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen sowie Kapitalgesellschaften und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts. 


 
24 Die Begriffe „Unternehmen", „Betriebsstätte" und „entsprechende Einrichtung" in § 1 


Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 VersStG sind aus dem in Art. 13 Nr. 13 d der Richtlinie Solvabilität II 
verwendeten Begriff der „Niederlassung" (des Versicherungsnehmers) abgeleitet. Dieser 
Begriff ist jedoch nicht in der durch §§ 13 ff., 29 Handelsgesetzbuch (HGB) vorgegebenen 
Inhaltsbestimmung zu verstehen. Für den Bereich der Versicherungsteuer gelten die im Steu-
errecht verwendeten Begriffe „Unternehmen" und „Betriebsstätte" (vgl. § 12 Abgabenordnung, 
AO).  


 
25 Mit „Unternehmen" ist die nicht natürliche Person als Versicherungsnehmer angesprochen.  


 
26 „Betriebsstätte“ ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines 


Unternehmens dient. 
 


27 Der Begriff der „entsprechenden Einrichtung" bezieht sich auf nichtunternehmerische 
Bereiche. Hierunter fallen insbesondere Einrichtungen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder nichtunternehmerischen Zwecken dienende Einrichtungen von Vereinen oder 
Gesellschaften. 


 
28 Im gemeinschaftsrechtlichen Kontext verkörpern die gesetzlichen Merkmale „Sitz des 


Unternehmens“ und „Betriebsstätte oder die entsprechende Einrichtung, auf die sich das Ver-
sicherungsverhältnis bezieht“ die Risikobelegenheit und daraus folgend das Besteuerungsrecht. 
Befinden sich der Sitz eines Unternehmens und eine Betriebsstätte oder entsprechende 
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nienrecht das Besteuerungsrecht demjenigen Mitgliedstaat zu, in dem sich der jeweils versi-
cherte Teil der nicht natürlichen Person befindet. Wird z. B. ausschließlich eine Betriebsstätte 
versichert, steht die Besteuerung demjenigen Mitgliedstaat zu, in dem die Betriebsstätte belegen 
ist. Besteht eine Gesamtpolice für mehrere Teile eines Unternehmens in verschiedenen 
Mitgliedstaaten, so ist das gezahlte Versicherungsentgelt entsprechend auf die versicherten 
Risiken aufzuteilen. 
 


29 Beispiel: 
Ein Unternehmen mit Sitz in Österreich, das über mehrere Betriebsstätten verfügt, darunter 
auch eine in Deutschland, schließt mit einem EWR-Versicherer eine Betriebsstätten-
haftpflichtversicherung für alle seine Betriebsstätten ab.  
 
Ergebnis: Das Versicherungsentgelt unterliegt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 VersStG (allge-
meiner Tatbestand) der Besteuerung in Deutschland, soweit es zur Deckung der Risiken der in 
Deutschland belegenen Betriebsstätte gezahlt wird. Ist dieser Betrag im Versicherungsvertrag 
nicht gesondert festgelegt, sind die Versicherungsentgeltanteile, die auf die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten belegenen Risiken entfallen, zum Zwecke der Besteuerung nach vernünftigen 
kaufmännischen Grundsätzen (ggf. im Schätzwege) zu ermitteln. 
 


30 Zur Besteuerung einer mit dem Versicherungsnehmer (nicht natürliche Person) konzernver-
bundenen Gesellschaft siehe nachstehend cc). 
 
cc) Versicherung für fremde Rechnung - Versicherungsnehmer und versicherte Person 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
 


31 Der Wortlaut des Richtlinienrechts (Art. 13 Nr. 13 Buchst. d) Doppelbuchstab ii) der RL 
Solvabilität II) sowie des § 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG geht hinsichtlich der Bestimmung der 
Belegenheit des Risikos erkennbar von der Versicherung eigener Risiken aus. So formuliert 
das Richtlinienrecht noch deutlicher als der - umsetzende - deutsche Gesetzestext, dass in Fäl-
len, in denen der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist, das Risiko in dem Mit-
gliedstaat belegen ist, in dem sich die Niederlassung dieses Versicherungsnehmers befindet, 
auf die sich der Versicherungsvertrag bezieht.  
 


32 Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil v. 14. Juni 2001, C-191/99 
(Kvaerner), Slg. 2002, I-4447, HFR 2001, 919 zwar entschieden, dass eine andere Gesellschaft 
(versicherte Gesellschaft) als Niederlassung des Versicherungsnehmers i. S. des einschlägigen 
Richtlinienrechts anzusehen ist, wenn zwischen den beiden Gesellschaften (Gesellschaft A als 
Versicherungsnehmer - Gesellschaft B als versicherte Gesellschaft mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat) eine Konzernverbundenheit besteht. Es bedurfte hierzu aber einer extensiven 
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dass das Richtlinienrecht eine Bestimmung des Mitgliedstaates enthält, dem das 
Besteuerungsrecht für eine derartige Versicherung zusteht, nämlich demjenigen Mitgliedstaat, 
in dem sich die versicherte Gesellschaft befindet. Im Ergebnis ist die Entscheidung des EuGH 
zutreffend, obgleich es sich bei objektiver Betrachtung um die Versicherung einer anderen 
Gesellschaft und damit um die Versicherung eines fremden Risikos handelt und nicht eines 
Risikos des Versicherungsnehmers. 
 


33 Im VersStG wird das Richtlinienmerkmal „Niederlassung dieses Versicherungsnehmers, auf 
das sich der Vertrag bezieht“3, durch die gesetzlichen Merkmale „Betriebsstätte oder die ent-
sprechende Einrichtung, auf die sich das Versicherungsverhältnis bezieht“ in § 1 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 2 VersStG widergespiegelt, die einer dahingehenden Auslegung, dass hierunter auch eine 
selbständige Gesellschaft (als Teil des Versicherungsnehmers) verstanden werden kann, nicht 
zugänglich sind. 
 


34 Das Versicherungsteuerrecht gelangt gleichwohl zu demselben Ergebnis wie der EuGH in 
seinem Urteil v. 14. Juni 2001, indem bei der Versicherung für fremde Rechnung hinsichtlich 
der Risikobelegenheit auf den materiellen Versicherungsnehmer (Person, deren Risiken durch 
die Versicherung gedeckt werden) abzustellen ist. 
 


35 Der Fall, dass eine juristische Person keine eigenen, sondern fremde Risiken versichert, ist im 
Richtlinienrecht nicht geregelt; gleiches gilt für natürliche Personen. Die extensive Auslegung 
des EuGHs zum Begriff der Niederlassung des Versicherungsnehmers (s. o. Rz. 32) findet dort 
ihre Grenze, wo es sich bei der versicherten fremden Gesellschaft um eine solche handelt, die 
keine Konzernverbundenheit mit dem Versicherungsnehmer aufweist. Diese Regelungslücke 
bei der Versicherung fremder Risiken ist durch richtlinienkonforme Auslegung dahingehend zu 
schließen, dass hinsichtlich der Belegenheit des versicherten Risikos auf die versicherte Person 
bzw. den Ort der versicherten Einrichtung abzustellen ist. Ziel des Richtlinienrechts ist, 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Solche könnten aber gerade dann eintreten, wenn bei 
der Versicherung fremder Risiken nicht auf die tatsächliche Belegenheit des Risikos bei der 
versicherten Person (als materiellem Versicherungsnehmer) abgestellt, sondern die Belegenheit 
des Risikos beim (formellen) Versicherungsnehmer fingiert würde. Dementsprechend ist in 
§ 1 Abs. 5 VersStDV geregelt, dass bei der Versicherung für fremde Rechnung unter 
Versicherungsnehmer i. S. d. § 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG - der den Versicherungsnehmer nicht 
in seiner Funktion als Vertragspartner des Versicherers und Schuldner des 
Versicherungsentgelts (formeller Versicherungsnehmer) betrifft, sondern als Person, bei der 
das Risiko belegen ist - der materielle Versicherungsnehmer zu verstehen ist, also diejenige 
Person, deren Risiken durch die Versicherung gedeckt werden. 


                                                 
3 Vgl. Artikel 13 Nr. 13 Buchstabe d ii der Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II) 
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36 Beispiel 1: 


Die A-AG mit Sitz in Österreich schließt bei einem österreichischen Versicherungs-
unternehmen eine Haftpflichtversicherung für eine in Deutschland ansässige G-GmbH ab.  
Ergebnis: Das Risiko ist - unabhängig von der Frage, ob zwischen der A-AG und der G-GmbH 
eine Konzernverbundenheit besteht - in Deutschland belegen. Das Besteuerungsrecht steht 
Deutschland zu. 
 


37 Beispiel 2: 
Die in Paris wohnenden Eltern schließen bei einem französischen Versicherungsunternehmen 
für ihre in Berlin studierende Tochter eine Unfallversicherung ab.  
 
Ergebnis: Solange die Tochter (als versicherte Person) ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland hat, ist das versicherte Risiko dort belegen. Das Besteuerungsrecht 
steht Deutschland zu.  
 
b) Belegenheit des Risikos in einem anderen EWR-Staat 
 


38 Ist das versicherte Risiko in einem anderen EWR-Staat belegen, hat Deutschland kein 
Besteuerungsrecht. Dementsprechend werden in § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG die in den Nummern 
1 bis 4 genannten, außerhalb des Geltungsbereichs des VersStG belegenen Risiken (s.u. 3., Rz. 
40 ff.) durch den 2. Halbsatz („es sei denn, …“) ausdrücklich von der Steuerbarkeit 
ausgenommen, wenn sie in einem anderen EWR-Staat belegen sind. 
 


39 Für „andere Risiken“ ergibt sich dies aus dem allgemeinen Tatbestand des 
§ 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG, der insoweit darauf abstellt, dass die Merkmale, die die Risikobe-
legenheit im Richtlinienkontext verkörpern (s.o. 2 a) bb), Rz. 21 ff.), im Geltungsbereich des 
VersStG verwirklicht sein müssen. 
 
3. Belegenheit des Risikos im Drittland 
 
a) Verwirklichung der Sondertatbestände außerhalb des EWR 
 


40 Das europäische Richtlinienrecht enthält keine Vorgaben hinsichtlich des Besteuerungsrechts 
in Fällen, in denen die in den drei Sondertatbeständen geregelten Fallgestaltungen außerhalb 
des EWR und damit außerhalb der Regelungsbefugnis des Gemeinschaftsrechts verwirklicht 
werden. Die Verwirklichung der drei Sondertatbestände im Drittland wird von 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 VersStG unter Anknüpfung an die Ansässigkeit des Versiche-
rungsnehmers in Deutschland erfasst, die insoweit einen eigenständigen Bezugspunkt für die 
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im Ausland zu verorten ist. Die Ausnahmeregelung in § 1 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz VersStG, 
wonach das Besteuerungsrecht Deutschlands in bestimmten Fällen - bei der Belegenheit des 
Risikos in einem anderen EWR-Staat - nicht gegeben ist, ist hier nicht einschlägig. 
 
b) Versicherung von außerhalb des EWR belegenen Betriebsstätten oder sonstigen Ein-
richtungen einer nicht natürlichen Person 
 


41 Die Steuerbarkeit dieser Versicherungen ist in § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VersStG unter 
Anknüpfung an die Ansässigkeit des Versicherungsnehmers in Deutschland geregelt. Die 
Merkmale „Versicherung einer Betriebsstätte oder sonstigen Einrichtung“ spiegeln inhaltlich 
das im allgemeinen Tatbestand des § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 VersStG beschriebene Versiche-
rungsverhältnis, das sich auf eine Betriebsstätte oder eine entsprechende Einrichtung bezieht. 
Der Begriff „sonstige Einrichtung“ ist wie der in § 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG verwendete Begriff 
der „entsprechenden Einrichtung“ zu verstehen und bezieht sich auf nichtunternehmerische 
Bereiche einer nicht natürlichen Person (s. o. II. 2. a) bb), Rz. 27). Der Unterschied zur 
Regelung des allgemeinen Tatbestands besteht darin, dass sich das Bezugsobjekt der Versi-
cherung in einem Drittland befindet und der Versicherungsnehmer in Deutschland ansässig ist, 
wobei Versicherungsnehmer auch eine natürliche Person sein kann, da die Regelung auch die 
Versicherung fremder Risiken erfasst. 
 
c) Versicherungen, die von natürlichen Personen für die Deckung von im Drittland 
belegenen Risiken genommen werden 
 


42 Solche Versicherungen sind nach § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 VersStG (allgemeiner Tatbestand) 
steuerbar, wenn der Versicherungsnehmer bei Zahlung des Versicherungsentgelts seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des VersStG hat. Die so 
umschriebene Ansässigkeit des Versicherungsnehmers in Deutschland verkörpert dabei nicht 
die Risikobelegenheit im Sinne des europäischen Richtlinienrechts, sondern stellt den vom 
deutschen Gesetzgeber autonom bestimmten Anknüpfungspunkt für die Besteuerung dar. 
 


43 Beispiel: 
Der in Deutschland wohnende Kunstfreund K verleiht für fünf Jahre ein wertvolles Gemälde 
an ein Museum in New York und versichert dieses bei einem EWR-Versicherer für diesen 
Zeitraum gegen Diebstahl und Beschädigung. 
 
Ergebnis: Das versicherte Risiko ist in einem Drittland (USA) belegen. Das Versicherungs-
entgelt ist auf Grund der Ansässigkeit des Versicherungsnehmers in Deutschland steuerbar. 
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1. Drittlandversicherer 
 


44 „Versicherer, der außerhalb des Gebietes der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassen ist“ i.S. des § 1 Abs. 3 VersStG (sog. Dritt-
landversicherer) ist ein Versicherer mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. 
Hierzu gehören auch Versicherer, die dem Kapitel IX der Richtlinie 2009/138/EG - Solvabilität 
II („In der Gemeinschaft ansässige Zweigniederlassungen von Versicherungs- oder Rück-
versicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft“) unterfallen und über eine 
behördliche Erlaubnis nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) für 
ihre Tätigkeit im Geltungsbereich des VersStG verfügen. (Siehe dazu auch die Ausführungen 
unter B. II. 1. zu „EWR-Versicherer“, Rz. 11 f.). 
 
2. Die einzelnen Tatbestände des § 1 Abs. 3 VersStG 
 
a) Ansässigkeit des Versicherungsnehmers in Deutschland 
 


45 Der Hauptanwendungsfall ist in Nr. 1 geregelt, der darauf abstellt, dass der Versicherungs-
nehmer bei Zahlung des Versicherungsentgelts seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes hat. 
 
b) Ansässigkeit des Versicherungsnehmers außerhalb Deutschlands 
 


46 In den Fällen des § 1 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 VersStG sind Versicherungsentgeltzahlungen 
steuerbar, auch wenn der Versicherungsnehmer nicht in Deutschland ansässig ist. 
 


47 aa) 
Bei der Versicherung von Gegenständen reicht es nach Nr. 2 aus, dass sich der Gegenstand im 
Zeitpunkt der Begründung des Versicherungsverhältnisses im Geltungsbereich des Gesetzes 
befand. 


 
48 bb)  


Nach Nr. 3 genügt für die Steuerbarkeit, dass sich die Versicherung unmittelbar oder mittelbar 
auf ein Unternehmen, eine Betriebsstätte oder eine sonstige Einrichtung im Geltungsbereich 
des Gesetzes bezieht. 
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Versicherungsnehmer über keinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich des Gesetzes verfügt, anderenfalls ist bereits die Nr. 1 einschlägig. 


 
c) Beispiele 
 


50 Beispiel 1: 
Ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland versichert die mit seiner Produktionsstätte verbun-
denen Umweltrisiken bei einem Versicherungsunternehmen in den USA. 
 
Ergebnis: Die Steuerbarkeit in Deutschland ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 1 VersStG, wobei es 
versicherungsteuerrechtlich nicht relevant ist, wo sich die Produktionsstätte befindet, d. h. in 
Deutschland, im EWR oder im Drittland. 
 


51 Beispiel 2: 
Ein in Italien wohnhafter Versicherungsnehmer versichert bei einem im Vereinigten König-
reich ansässigen Versicherer ein Bild, das sich im Zeitpunkt des Abschlusses des Versiche-
rungsvertrags leihweise in dem Museum einer deutschen Großstadt zu Ausstellungszwecken 
befindet. 
 
Ergebnis: Die Steuerbarkeit in Deutschland ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 2 VersStG. 
 


52 Beispiel 3: 
Ein in den USA ansässiger, weltweit agierender Konzern, dem auch eine Tochtergesellschaft 
in Deutschland angehört, versichert bei einem US-Versicherer alle konzernangehörigen 
Gesellschaften weltweit. 
 
Ergebnis: Die Steuerbarkeit in Deutschland ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 3 VersStG (anteilig, 
soweit das Versicherungsentgelt für die Deckung der Risiken der in Deutschland ansässigen 
Tochtergesellschaft gezahlt wird). 
 
IV.  Geltungsbereich des Gesetzes 
 


53 Der Geltungsbereich des VersStG ist nicht auf das Inland beschränkt, sondern erstreckt sich 
nach § 1 Abs. 4 VersStG auch auf die ausschließliche deutsche Wirtschaftszone (AWZ). Die 
AWZ ist ein jenseits des Küstenmeers gelegenes und an dieses angrenzendes Gebiet bis zu einer 
Erstreckung von 200 Seemeilen ab der Basislinie (§§ 55 und 57 des UN-Seerechts-
übereinkommens vom 10. Dezember 1982 - BGBl. I 1994, 3770). 


 







 
Seite 13  54 Die Regelung hat insbesondere Bedeutung für die Steuerbarkeit von Versicherungsentgelten, 


die für die Versicherung von Gegenständen und Anlagen gezahlt werden, die sich in der AWZ 
befinden, wie z. B. Windparkanlagen. 
 
C. BMF-Schreiben vom 26. September 1990 
 
Das BMF-Schreiben vom 26. September 1990 - IV A 4-S 6356-16/90 (BStBl I 1990, 645) 
wird aufgehoben. 
 
Im Auftrag 
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BETREFF   Versicherungsteuer;  
  Steuerbefreiung von Personenversicherungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 VersStG  
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(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Für Versicherungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 in der Fassung des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Versicherungsteuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I, S. 2659) gilt Folgendes: 


A. Gesetzliche Regelungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 2 VersStG, § 12 
Abs. 3 VersStG, § 1 Abs. 6 VersStDV) – Grundsatz 


1 Personenversicherungen, durch die im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs-
oder der Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit Ansprüche auf Kapital-, 
Renten- oder sonstige Leistungen begründet werden, sind von der Steuer befreit, sofern diese 
Ansprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der sich das versicherte Risiko realisiert 
(Risikoperson), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen im Sinne des § 7 des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) oder von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgaben-
ordnung (AO) dienen. 


2 Demgegenüber sind Versicherungen, durch die Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder sonstige 
Leistungen im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters begründet werden, unabhängig 
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Seite 2  davon, wem die Versicherungsleistung zustehen soll, nach wie vor generell versicherungsteu-


erfrei (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG).  
 
 
B. Anwendungsfragen im Hinblick auf die Neuregelung gegliedert nach 


Themenbereichen  
 
I. Anwendungszeitpunkt und Definition von „Vertragsschluss“ (§ 12 Abs. 3 VersStG) 
 
1. Stichtag 
 


3 § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG findet Anwendung auf Versicherungsverträge, die nach 
dem 31. Dezember 2021 geschlossen werden. 
 
Auf Versicherungsverträge, die vor dem 1. Januar 2022 geschlossen worden sind, ist § 4 Nr. 5 
VersStG in der Fassung des Artikels 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2431) anzuwenden. 
 
2. „Vertragsschluss“ 
 


4 Als Vertragsschluss i. S. d. § 12 Abs. 3 VersStG gilt jede erstmalige Absicherung eines 
bestimmten Risikos der Risikoperson durch den Versicherer.  
 


5 Bei Gruppenversicherungsverträgen gilt im Hinblick auf die Risikoperson als Datum des 
Vertragsschlusses der Tag, an dem die Risikoperson in den Gruppenversicherungsvertrag 
aufgenommen worden ist. 
 


6 Maßgebend ist der zivilrechtliche Vertragsschluss, d.h. der Zeitpunkt des Zustandekommens 
der Vereinbarung durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. 
 


7 Beispiel: 
Arbeitgeber A betreibt ein Unternehmen zum Bau von Spezialmaschinen. Er beschäftigt vier 
Spezialkräfte, für die er am 1. Juli 2020 einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen hat, 
mit dem das Risiko der Berufsunfähigkeit der vier Schlüsselkräfte als Gruppenmitglieder 
abgesichert wird. Den Gruppenmitgliedern (Risikopersonen) wurde kein Bezugsrecht auf die 
Versicherungsleistung eingeräumt. Vielmehr soll mit der Versicherung der wirtschaftliche 
Schaden des A ausgeglichen werden, der durch die Berufsunfähigkeit einer Schlüsselkraft 
entsteht, einschließlich etwaiger Kosten für die Nachbesetzung des Schlüsselkraftpostens. Nach 
dem in § 12 Abs. 3 VersStG geregelten Stichtag stellt A eine fünfte Spezialkraft ein und 







 
Seite 3  vereinbart mit dem Versicherer die Aufnahme dieser Person als weiteres Mitglied in den 


Gruppenversicherungsvertrag. 
Ergebnis: Der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf die vier bisherigen Risikopersonen 
entfällt, ist weiterhin von der Steuer befreit, weil die Zahlung des Versicherungsentgelts 
insoweit auf einem vor dem Stichtag geschlossenen Vertrag beruht, auf den § 4 Nr. 5 VersStG 
a. F. Anwendung findet. 
Die Aufnahme der fünften Spezialkraft in den Gruppenversicherungsvertrag stellt hingegen 
einen (neuen) Vertragsschluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG dar, auf den § 4 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe b VersStG anzuwenden ist. Da die Voraussetzungen der Steuerbefreiungsnorm nicht 
erfüllt sind, weil der Risikoperson die Versicherungsleistung weder unmittelbar noch mittelbar 
zu Gute kommen soll, ist der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf das neue 
Gruppenmitglied entfällt, steuerpflichtig. Da der Gruppenversicherungsvertrag im Hinblick auf 
das fünfte Gruppenmitglied versicherungsteuerpflichtig ist, hat A als Versicherungsnehmer 
dem Versicherer diesen versicherungsteuerrechtlich relevanten Umstand mitzuteilen (§ 4 Nr. 1 
VersStDV). Der Versicherer kann beim Versicherungsnehmer die nachzuentrichtende 
Versicherungsteuer einfordern bzw. im Versicherungsfall die Leistung entsprechend kürzen 
(§ 9 Abs. 7 VersStG). Siehe zu dieser Thematik auch die Ausführungen unter Punkt III. 
 
3. Änderung eines vor dem Stichtag geschlossenen Vertrages 
 


8 Änderungen eines Versicherungsvertrages können sich auf unterschiedliche Vertragselemente 
beziehen:  


• Ein Austausch des versicherten Risikos oder die Erstreckung eines vor dem Stichtag 
geschlossenen Versicherungsvertrages auf weitere Risiken sind als neuer Vertrags-
schluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG anzusehen. 


• Demgegenüber liegt kein neuer Vertragsschluss vor, wenn die Änderung eines vor dem 
Stichtag geschlossenen Versicherungsvertrages nicht das versicherte Risiko betrifft, wie 
z. B. Prämienerhöhungen oder Leistungserweiterungen des Versicherers, Änderungen 
der allgemeinen Versicherungsbedingungen oder die Übernahme des 
Versicherungsvertrages durch einen anderen Versicherer. Das Gleiche gilt bei Über-
nahme des hinsichtlich der versicherten Risikoperson und der versicherten Risiken 
unveränderten Versicherungsvertrages durch einen anderen Versicherungsnehmer. 
 


9 Beispiel 1: 
Versicherungsnehmer V versichert seine Freundin im Jahr 2020 gegen das Risiko der Berufs-
unfähigkeit. Im Jahr 2023 wird der bestehende Versicherungsvertrag auf das Risiko der 
Erwerbsunfähigkeit erweitert. 
Ergebnis: Die Steuerbefreiung des Anteils des Versicherungsentgelts, der auf das zusätzliche 
Risiko der Erwerbsunfähigkeit entfällt, beurteilt sich nach dem neuen § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buch-
stabe b VersStG, während der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf das Risiko der 







 
Seite 4  Berufsunfähigkeit entfällt, nach § 4 Nr. 5 VersStG a. F. in jedem Fall steuerbefreit bleibt, weil 


es sich insofern um einen „Altvertrag“ handelt. 
 


10 Beispiel 2: 
Wie Beispiel 1, wobei der Versicherer die Vertragsänderung zum Anlass nimmt, das Versi-
cherungsentgelt für die bereits bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung zu erhöhen. 
Ergebnis: Wie Beispiel 1. Die Prämienerhöhung für die Berufsunfähigkeitsversicherung stellt 
keinen (neuen) Vertragsschluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG dar und hat auf die beste-
hende Steuerbefreiung nach altem Recht keinen Einfluss. 
 
 
4. Kombination steuerbefreiter (Alt-)Vertrag – steuerpflichtige Zusatzabrede 
 


11 Wird ein steuerbefreiter (Alt-)Vertrag um eine nicht steuerbefreite Abrede erweitert, bleibt der 
ergänzte Vertrag in Anlehnung an die BFH-Rechtsprechung zu Versicherungspaketen (BFH v. 
13.12.2011, II R 26/10, BStBl II 2013, 596) nur dann insgesamt weiterhin versiche-
rungsteuerfrei, wenn das Versicherungsentgelt für den für sich genommen steuerfreien Teil im 
Rahmen der Vertragserweiterung gesondert ausgewiesen wird. 
 


12 Beispiel 1: 
Ein Arbeitgeber hat im Jahr 2019 für seinen wichtigsten Angestellten, der über Spezialkennt-
nisse hinsichtlich des Gegenstandes des Unternehmens verfügt, eine Lebensversicherung 
abgeschlossen. Im Versicherungsfall steht die Versicherungsleistung dem Arbeitgeber zu. Sie 
dient der Abdeckung des Vermögensschadens des Arbeitgebers, der durch den Tod des Ange-
stellten entsteht. Im August 2022 wird der Versicherungsvertrag auf das Risiko der Erwerbs-
unfähigkeit des Angestellten erweitert, um auch einen hierdurch eintretenden Vermögens-
schaden des Arbeitgebers abzudecken. Die Versicherungsprämie wird entsprechend erhöht. 
Variante 1: Im Vertrag wird nur eine Gesamtprämie für den erweiterten Vertrag ausgewiesen. 
Variante 2: Im Vertrag wird neben einer Gesamtprämie auch die Prämie für die Lebensversi-
cherung gesondert ausgewiesen. 
 
Ergebnis: Die Lebensversicherung ist nach altem wie nach neuem Recht grundsätzlich von der 
Steuer befreit. Nach der Vertragserweiterung um eine steuerpflichtige Komponente (Risiko der 
Berufsunfähigkeit) hängt das Fortbestehen der Steuerbefreiung des Versicherungsentgelts für 
die Lebensversicherung davon ab, ob die diesbezügliche Prämie im Versicherungsvertrag 
gesondert ausgewiesen ist. 
Zu Variante 1: Die Gesamtprämie ist steuerpflichtig. 
Zu Variante 2: Die für die Lebensversicherung ausgewiesene Prämie bleibt steuerfrei. Nur die 
Prämie für die hinzugetretene Berufsunfähigkeitsversicherung unterliegt der Steuer.  
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13 Beispiel 2: 
Arbeitgeber A versichert seinen Angestellten R im Februar 2022 gegen Krankheit und bestimmt 
R zum Empfangsberechtigten der Versicherungsleistung. Im Oktober 2022 erweitert A den 
Vertrag um ein Krankentagegeld, das seinen Vermögensschaden infolge der krankheits-
bedingten Abwesenheit des R abdecken soll. 
Variante 1: Im Vertrag wird nur eine Gesamtprämie für den erweiterten Vertrag ausgewiesen. 
Variante 2: Im Vertrag wird neben einer Gesamtprämie auch die Prämie für die Kranken-
versicherung gesondert ausgewiesen. 
 
Ergebnis: Die Krankenversicherung ist grundsätzlich nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b 
VersStG i. V. m. § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV von der Steuer befreit, weil sie der Ver-
sorgung der Risikoperson R dient. Demgegenüber ist die Krankentagegeldversicherung steu-
erpflichtig. 
Zu Variante 1: Die Gesamtprämie ist steuerpflichtig. 
Zu Variante 2: Die für die Krankenversicherung ausgewiesene Prämie bleibt steuerfrei. Nur die 
Prämie für die hinzugetretene Krankentagegeldversicherung unterliegt der Steuer.  
 


 
II. Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „der Versorgung dienen“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 


Buchstabe b VersStG) 


 
14 Die Versicherung dient der Versorgung, wenn im Versicherungsfall die Versicherungsleistung 


der Risikoperson unmittelbar oder mittelbar zu Gute kommt. 
 
Die Fälle, in denen im Versicherungsfall die Versicherungsleistung der Risikoperson unmit-
telbar oder mittelbar zu Gute kommt, werden in den Nummern 1 bis 6 des § 1 Abs. 6 Satz 2 der 
VersStDV konkretisiert. 
 
1. Versicherung der eigenen Person 
 


15 a) Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und versichert sich selbst, besteht 
Identität zwischen Versicherungsnehmer und Risikoperson. Der Risikoperson stehen die 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag, insbesondere der Anspruch auf die Versicherungs-
leistung im Versicherungsfall zu. Eine solche Personenversicherung ist versicherungsteuerfrei 
und dürfte in der Praxis der Regelfall sein. 
 


16 Beispiel: 
Der Berufssportler S schließt für sich eine Sportinvaliditätsversicherung ab. 
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Risikoperson und die Versicherungsleistung kommt ihm im Versicherungsfall unmittelbar zu 
Gute. 
 


17 b) Keine Versicherung der eigenen Person liegt vor, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Gesellschaft mit eigener (Teil-)Rechtsfähigkeit ist (z. B. Personengesellschaften) und die 
Gesellschafter als Risikopersonen versichert werden. Gleiches gilt für eine Versicherung, die 
z. B. von einer Ein-Mann-GmbH für den Gesellschafter abgeschlossen wird. In diesen Fällen 
sind Versicherungsnehmer und Risikopersonen nicht identisch. Eine Steuerbefreiung kommt 
aber dann in Betracht, wenn der/den Risikoperson/en ein eigener Anspruch gegenüber dem 
Versicherer oder ein Bezugsrecht auf die Versicherungsleistung eingeräumt wird (siehe dazu 
Rz. 19 ff.) oder wenn vertraglich vereinbart wird, dass der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungsleistung im Versicherungsfall nur für die betroffene Risikoperson beanspruchen kann 
(siehe dazu Rz. 43 ff.). 
 
2. Versicherung einer anderen Person 
 


18 Schließt der Versicherungsnehmer eine Personenversicherung für den Fall ab, dass sich das 
versicherte Risiko bei einer anderen Person realisiert, ist diese andere Person die Risikoperson. 
Die Versicherung dient in folgenden Konstellationen der Versorgung dieser Risikoperson:  
 
a. Unbedingter Anspruch oder Bezugsrecht der Risikoperson 
 


19 Hat die Risikoperson einen unbedingten Anspruch oder ein Bezugsrecht, kommt ihr im 
Versicherungsfall die Versicherungsleistung unmittelbar zu Gute und die Zahlung des Versi-
cherungsentgelts ist von der Steuer befreit. Risikoperson kann jeder Dritte sein.  
 
aa) Unbedingter Anspruch 
 


20 Der Anspruch muss unbedingt sein, weil bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrags 
feststehen muss, ob die Risikoperson im Versicherungsfall die Versicherungsleistung bean-
spruchen kann. Dies wäre nicht möglich, würde der Anspruch vom Eintritt zukünftiger 
Bedingungen abhängig gemacht. 
 


21 Beispiel: 
Im Versicherungsvertrag wird der Risikoperson ein Anspruch auf die Versicherungsleistung 
unter der Bedingung eingeräumt, dass sie ihr Studium innerhalb der nächsten zwei Jahre 
erfolgreich abschließt.  
Ergebnis: Die Voraussetzung eines unbedingten Anspruchs der Risikoperson ist nicht erfüllt. 
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diums innerhalb der vorgegebenen Zeit, und besteht der Versicherungsvertrag fort, so ist die 
Zahlung des Versicherungsentgelts nach Eintritt der Bedingung versicherungsteuerfrei. 
 
bb) Bezugsrecht 
 


22 Unter Bezugsrecht ist das Recht zu verstehen, die Erbringung der Versicherungsleistung an die 
eigene Person zu verlangen. Hierunter fällt auch die in § 194 Abs. 3 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) geregelte Empfangsberechtigung. 
 


23 Beispiel: 
Der Bundesligaverein schließt als Versicherungsnehmer für seinen Profifußballspieler S 
(Risikoperson) eine Sportinvaliditätsversicherung ab und räumt dem S das Bezugsrecht ein. 
Ergebnis: Die Sportinvaliditätsversicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. 
 


24 Abwandlung des Beispiels: 
Dem S wird im obigen Beispiel kein Bezugsrecht eingeräumt, vielmehr soll die Versicherung 
dazu dienen, mit der Versicherungsleistung den eigenen Vermögensschaden des Vereins als 
Versicherungsnehmer aufgrund des Verlusts des Marktwertes des S abzudecken. 
Ergebnis: Die Sportinvaliditätsversicherung ist nicht von der Versicherungsteuer befreit. 
 
b. Dem Anspruch oder Bezugsrecht der Risikoperson gleichgestellte Fälle 
 
aa) Gesetzlicher Vertreter der Risikoperson 


25 Die Voraussetzungen für eine steuerbefreite Versicherung sind auch dann erfüllt, wenn der 
Anspruch bzw. das Bezugsrecht z. B. von einem gesetzlichen Vertreter, etwa von den Eltern, 
einem Vormund oder einem bestellten Betreuer der Risikoperson geltend zu machen ist. 
 


26 Beispiel: 
A versichert den unter Vormundschaft des V stehenden minderjährigen R (Risikoperson) gegen 
Krankheit und räumt dem R das Bezugsrecht ein. Im Versicherungsfall macht der Vormund V 
den Anspruch des R gegenüber dem Versicherungsunternehmen geltend.  
Ergebnis: R hat als Risikoperson das Bezugsrecht, das in diesem Fall vom Vormund geltend zu 
machen ist, der die Versicherungsleistung zugunsten des Mündels zu verwenden hat. 
 


27 Das Gleiche gilt, wenn die Versicherung für eine minderjährige oder unter Vormundschaft 
stehende oder betreute Person genommen wird, und das Bezugsrecht dem jeweiligen Vertreter 
der Risikoperson zusteht. 
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28 Beispiel: 
A versichert den unter Betreuung stehenden R (Risikoperson) gegen Krankheit und bestimmt 
den Betreuer B des R als diejenige Person, an die im Versicherungsfall die Versicherungs-
leistung ausgezahlt werden soll. 
Ergebnis: Die Versicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. Sie dient der Versorgung 
der Risikoperson, auch wenn die Versicherungsleistung nicht unmittelbar von der Risikoperson 
beansprucht werden kann, sondern von einer Person, die die Versicherungsleistung für die 
Risikoperson zu verwenden hat. 
 


29 Die Verpflichtung zur Verwendung der Versicherungsleistung zugunsten der Risikoperson 
ergibt sich in diesen Fällen aus der Stellung als gesetzlicher Vertreter der Risikoperson. Endet 
diese Stellung, bleibt die Steuerfreiheit nur erhalten, wenn der Risikoperson ein Anspruch oder 
ein Bezugsrecht bezüglich der Versicherungsleistung eingeräumt wird oder diese einem 
anderen gesetzlichen Vertreter eingeräumt werden oder im Versicherungsvertrag geregelt ist, 
dass der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung nur für die Risikoperson beanspru-
chen kann. 
 


30 Beispiel: Der Vormund A schließt eine Krankentagegeldversicherung für sein in Ausbildung 
befindliches Mündel (Risikoperson) ab. Dem Mündel steht kein unmittelbarer Anspruch oder 
Bezugsrecht hinsichtlich der Versicherungsleistung zu. Im Vertrag ist auch nicht gesondert 
geregelt, dass A die Versicherungsleistung nur für die Risikoperson beanspruchen kann. Ein 
Jahr später endet die Vormundschaft des A und wird ein neuer Vormund B für das Mündel 
bestellt. Der Anspruch aus der Versicherung wird versehentlich nicht auf B übertragen, sondern 
verbleibt bei A. 
Ergebnis: Die Rechtslage ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen. A ist nicht mehr gesetz-
licher Vertreter der Risikoperson. Ab diesem Zeitpunkt erlischt auch die Steuerfreiheit. 
 
bb) Treuhänderische Verwaltung der Versicherungsleistung 
 


31 Die Versicherung dient auch in Fällen der Versorgung der Risikoperson, in denen das 
Bezugsrecht weder der Risikoperson selbst noch einem Vertreter der Risikoperson (siehe oben 
Rz. 25 ff.) zusteht, sondern einer Person, die die Versicherungsleistung treuhänderisch für die 
Risikoperson verwaltet. 
 


32 Beispiel: 
Ein gemeinnütziger Hilfsverein für Suchtkranke, der sich aus Spendengeldern finanziert, 
schließt für einen Suchtkranken (Risikoperson) eine Pflegezusatzversicherung ab, die im Ver-
sicherungsfall ein Pflegetagegeld zahlt. Aus Sorge um eine zweckwidrige Verwendung des 
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koperson wird im Vertrag vereinbart, dass die Versicherungsleistung an den Verein auszuzah-
len ist und dieser das Tagegeld treuhänderisch zu verwalten, d. h. für die Risikoperson zu 
verwenden hat.  
Ergebnis: Die Versicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. Sie dient der Versorgung 
der Risikoperson, auch wenn die Versicherungsleistung nicht unmittelbar von der Risikoperson 
beansprucht werden kann, sondern von einer Person, die die Versicherungsleistung 
treuhänderisch für die Risikoperson verwaltet. 
 
c. Der Versicherungsnehmer kann die Versicherungsleistung für einen (nahen) Angehö-


rigen (§ 7 Pflegezeitgesetz, § 15 AO - Risikoperson) beanspruchen  
 


33 Diese Fallkonstellation erfasst die Mitversicherung eines (nahen) Angehörigen im Rahmen 
einer Versicherung, die der Versicherungsnehmer auch für die eigene Person nimmt (z. B. 
Familienversicherung), wobei der mitversicherten Person weder ein unbedingter Anspruch 
noch ein Bezugsrecht eingeräumt ist. Nur in diesen Fällen ist die Angehörigeneigenschaft der 
mitversicherten Risikoperson von Bedeutung; anderenfalls ergibt sich die Steuerbefreiung 
bereits aus der in § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV beschriebenen Konstellation. 
 


34 Beispiel 1: 
Die Alleinerziehende A schließt eine Krankenversicherung für sich und ihren minderjährigen 
Sohn und ihre volljährige studierende Tochter ab. 
 
Variante 1: Die mitversicherten Kinder (Risikopersonen) erhalten weder einen eigenen unbe-
dingten Anspruch noch ein Bezugsrecht. 
Ergebnis: Die Mitversicherung der beiden Kinder ist von der Versicherungsteuer befreit (§ 1 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV). 
 
Variante 2: Die Tochter wird dem Versicherer als Empfangsberechtigte i.S. des § 194 Abs. 3 
VVG benannt. 
Ergebnis: Die Versicherungsteuerbefreiung für den Anteil des Versicherungsentgelts, der auf 
die Mitversicherung der Tochter mit dem eigenen Bezugsrecht entfällt, ergibt sich bereits aus 
§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV. Auf deren Angehörigenstatus kommt es nicht an. Die Mit-
versicherung des minderjährigen Sohnes ist auf Grund seines Angehörigenstatus‘ steuerbefreit.  
 


35 Beispiel 2: 
Der Versicherungsnehmer schließt für seine Verlobte eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung 
ab. 
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Ergebnis: Die Versicherung ist auf Grund des Angehörigenstatus‘ der Risikoperson von der 
Steuer befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV). Eine Auflösung der Verlobung während der 
Vertragslaufzeit führt ab dem Zeitpunkt der Entlobung wegen Verlusts des Angehörigenstatus‘ 
zur Steuerpflicht. 
 
Variante 2: mit Bezugsrecht der Verlobten 
Ergebnis: Die Versicherung ist auf Grund des Bezugsrechts der Risikoperson von der Steuer 
befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV). Der Angehörigenstatus ist unbeachtlich. Auch im 
Fall der Entlobung bleibt die Steuerbefreiung bestehen. 
 


36 Beispiel 3: 
A versichert ihren Ehegatten E gegen Berufsunfähigkeit. E erhält keinen unbedingten Anspruch 
und kein Bezugsrecht. Während der Vertragslaufzeit wird die Ehe geschieden. 
Ergebnis: Die Versicherung bleibt steuerbefreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV), da die 
Scheidung den Angehörigenstatus unberührt lässt (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 AO). 
 
 
d.  Der Versicherung liegt eine entsprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 


des Versicherungsnehmers gegenüber der Risikoperson zugrunde 
 
aa) Allgemeines 
 


37 Versicherungen, die der Versicherungsnehmer abschließt, um sich die finanziellen Mittel zu 
beschaffen, mit denen er bei Eintritt des Versicherungsfalls gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen gegenüber der Risikoperson erfüllen will, dienen der Versorgung der Risikoper-
son. Die an den Versicherungsnehmer bewirkte Versicherungsleistung kommt der Risikoperson 
in diesen Fällen mittelbar zu Gute, weil sie den Versicherungsnehmer in die Lage versetzt, 
seiner Verpflichtung gegenüber der Risikoperson nachzukommen.  
 


38 Beispiel 1 (gesetzliche Verpflichtung) 
Die Kommune K ist gesetzlich verpflichtet, ihren Beamten im Krankheitsfall Beihilfeleistun-
gen zu gewähren. Sie schließt eine Beihilfeablöseversicherung ab, um sich die Finanzmittel zu 
besorgen, mit denen sie ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen kann. 
Ergebnis: Erhalten die Beamten einen unbedingten Anspruch oder werden sie gegenüber dem 
Versicherer als Empfangsberechtigte im Sinne des § 194 Abs. 3 VVG benannt, ist die Versi-
cherung bereits gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV von der Steuer befreit, da ihnen die 
Versicherungsleistung unmittelbar zu Gute kommt. 
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die Versicherung gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 VersStDV von der Steuer befreit, da ihr eine 
gesetzliche Verpflichtung zu Leistungen gegenüber der Risikoperson zugrunde liegt.  
 


39 Beispiel 2 (vertragliche Verpflichtung): 
Arbeitgeber A verpflichtet sich in einem Haustarifvertrag gegenüber seinen Arbeitnehmern zu 
Leistungen im Krankheitsfall. Um diese Verpflichtung erfüllen zu können, schließt er eine 
entsprechende Gruppenversicherung ab (sog. Rückdeckungsversicherung). 
Ergebnis: Erhalten die Risikopersonen keinen unbedingten Anspruch und werden auch nicht 
gegenüber dem Versicherer als Empfangsberechtigte im Sinne des § 194 VVG benannt, kommt 
ihnen die Versicherungsleistung jedenfalls mittelbar zu Gute, weil der Versicherung eine 
vertragliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zugrunde liegt. Die Versicherung ist von 
der Steuer befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 VersStDV).  
 


40 Beispiel 3 (Vertragliche Verpflichtung - Direktzusage - Unterstützungskassenzusage): 
Arbeitgeber A versichert seine Arbeitnehmer auf Grund einer vertraglichen Zusage gegen das 
Risiko der Berufsunfähigkeit 
Variante 1: mittels Direktversicherung, 
Variante 2: bei einer Unterstützungskasse. 
Ergebnis: In beiden Fällen beruht die Versicherung auf einer vertraglichen Verpflichtung des 
Versicherungsnehmers gegenüber den Risikopersonen und ist aus diesem Grund von der Steuer 
befreit. 
In Variante 2 kommt hinzu, dass nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts den 
Arbeitnehmern in Fällen, in denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Leistungen einer 
Unterstützungskasse zugesagt hat, den Arbeitnehmern auch ein unmittelbarer Anspruch gegen 
die Unterstützungskasse zusteht. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der Aus-
schluss des Rechtsanspruchs lediglich als ein an sachliche Gründe gebundenes Widerrufsrecht 
zu verstehen sei (BAG v. 22.1.2019, 3 AZR 9/18 unter Verweis auf BAG v. 12.11. 2013 - 3 
AZR 356/12 und v. 16.2. 2010 - 3 AZR 216/09, BAGE 133, 158). Damit kann im Falle einer 
Versicherung bei einer Unterstützungskasse zudem von einer eigenen Bezugsberechtigung des 
Arbeitnehmers ausgegangen werden. 
 
 
bb) Fortführung einer vom Arbeitgeber auf Grund vertraglicher Verpflichtung abge-


schlossenen (Rückdeckungs-)Versicherung durch den Arbeitnehmer (Risikoperson) 
bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis oder bei Insolvenz des Arbeitgebers 


 
41 Scheidet ein Arbeitnehmer aus einen Arbeitsverhältnis aus, auf dessen Grundlage der 


Arbeitgeber eine vertragliche Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern eingegangen ist, 
diese z. B. gegen die Risiken „Leben“ (Tod, Erleben, Alter) sowie Berufsunfähigkeit zu 
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werden, sofern dieses durch Entgeltumwandlungen finanziert worden ist und unverfallbare 
Anwartschaften entstanden sind (§ 1b Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Betriebsrentengesetzes - 
BetrAVG). Das Bezugsrecht des ausgeschiedenen Arbeitnehmers darf in einem solchen Fall 
vom Arbeitgeber nicht mehr widerrufen werden (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG). Der ausge-
schiedene Arbeitnehmer wird selbst Versicherungsnehmer, dem die Rechte und Pflichten aus 
dem Versicherungsverhältnis zustehen. Die Steuerfreiheit für die ab Fortführung gezahlten 
Versicherungsentgelte ergibt sich hinsichtlich der auf das Risiko „Leben“ (Tod, Erleben, Alter) 
entfallenden Anteile aus § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG, hinsichtlich des auf das Risiko 
„Berufsunfähigkeit“ entfallenden Anteils aus § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG i. V. m. 
§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV. Dies gilt ebenso bei einer durch den Arbeitgeber finanzierten 
Versicherung, wenn der ausgeschiedene Arbeitnehmer von seinem im Versicherungsvertrag 
eingeräumten Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG Gebrauch macht (sog. versicherungsförmige Lösung). 
 


42 Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers von seinem 
nach § 8 Abs. 2 BetrAVG bestehenden Recht Gebrauch macht, in die vom Arbeitgeber abge-
schlossene Rückdeckungsversicherung als Versicherungsnehmer einzutreten und die Versi-
cherung mit eigenen Beiträgen fortsetzt. 
 
 
e. Der Versicherungsnehmer nimmt die Versicherung zur Deckung von Risiken einer 


Personengruppe und beansprucht die Versicherungsleistung nur für die Gruppen-
mitglieder 


 
43 Gruppenversicherungen, bei denen die Gruppenmitglieder einen eigenen unbedingten 


Anspruch oder ein Bezugsrecht hinsichtlich der Versicherungsleistung erhalten, erfüllen bereits 
die unter II. 2. a. (Rz. 19 ff.) beschriebenen Voraussetzungen und sind aus diesem Grund von 
der Steuer befreit. 
 


44 Darüber hinaus dienen Gruppenversicherungsverträge mittelbar der Versorgung der 
Risikoperson als Gruppenmitglied, wenn der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung 
für die Gruppenmitglieder beanspruchen kann. 
 


45 Beispiel: 
Der Vorsitzende eines Kegelvereins schließt anlässlich einer einwöchigen Reise der Vereins-
mitglieder eine Reisekrankenversicherung in Form eines Gruppenversicherungsvertrags ab. Im 
Vertrag ist vereinbart, dass im Versicherungsfall nur der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungsleistung gegenüber dem Versicherer beanspruchen kann und die weitere Abwicklung 
vereinsintern erfolgen soll. 
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VersStDV). 
 
f. Die Versicherungsleistung besteht in einer vom Versicherer finanzierten Natural-


leistung  
 


47 § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 VersStDV verdeutlicht, dass auch solche Versicherungen der 
Versorgung der Risikoperson dienen, die den Versicherer verpflichten, im Versicherungsfall 
eine von einem Dritten gegenüber der Risikoperson zu erbringende Naturalleistung zu finan-
zieren. Dabei kommt es nicht darauf an, von wem der Dritte die Bezahlung seiner Naturalleis-
tung erhält: 
- vom Versicherungsnehmer, der seinerseits Kostenerstattung vom Versicherer erhält oder 
- vom Versicherer unmittelbar. 
 


48 Beispiel: 
Frau A schließt einen Versicherungsvertrag ab, demzufolge der Versicherer im Falle der 
vorübergehenden Pflegebedürftigkeit der A verpflichtet ist, für die Dauer der Pflege-
bedürftigkeit die Kosten für eine Pflegekraft zu übernehmen. 
 
g. Die Versicherungsleistung besteht in der Anleitung einer Person oder in der Finan-


zierung einer Anleitung einer Person zur Erbringung von Naturalleistungen gegen-
über der Risikoperson 


 
49 Die im Vertrag vereinbarte Versicherungsleistung kann auch in der Anleitung einer Person zur 


Erbringung von Naturalleistungen gegenüber der Risikoperson oder in der Finanzierung einer 
solchen Anleitung bestehen, beispielsweise im Rahmen einer Pflege(zusatz)versicherung. 
In einem solchen Fall kommt die Versicherungsleistung der Risikoperson zumindest mittelbar 
zu Gute. Die Ausführungen unter f. gelten entsprechend. 
 


50 Beispiel: 
Wie im Beispielsfall zu f. (Rz. 48) mit dem Unterschied, dass ein Freund die Pflege der A 
übernehmen würde, jedoch zuvor einen kostenpflichtigen Kurs besuchen müsste, um entspre-
chende Fähigkeiten zu erwerben.  
Ergebnis: Ist der Versicherer aus dem Versicherungsvertrag verpflichtet, die Kosten für den 
Kurs zu übernehmen, besteht Versicherungsteuerfreiheit des Vertrags gem.  § 4 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe b i. V. m. § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 6 VersStDV.  
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3. Sachverhalte, die den Versorgungszweck unberührt lassen  
 
a. Organtransplantationen 
 


51 Eine Versicherung dient auch dann der Versorgung der Risikoperson, wenn diese Empfänger 
einer Organspende werden soll und die Versicherung im Fall der Organtransplantation Leis-
tungen an den Lebendorganspender erbringt. 
 
b. Einsetzen der Versicherung als Sicherungsmittel 
 


52 § 1 Abs. 6 Satz 3 VersStDV verdeutlicht, dass der für die Steuerfreiheit erforderliche 
Versorgungszweck der Versicherung unberührt bleibt, wenn die Rechte aus der Versicherung 
Gegenstand einer Sicherungsabtretung oder Verpfändung im Hinblick auf eine Verbindlichkeit 
der Risikoperson sind, oder wenn das Risiko der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit eines Kreditnehmers (der 
Risikoperson) zugunsten eines Kreditinstituts versichert wird. 
 
In diesen Fällen kommt die Versicherungsleistung im Versicherungsfall der Risikoperson mit-
telbar zu Gute. Gelangt die Versicherungsleistung an den Sicherungsnehmer (Gläubiger der 
Risikoperson), erfährt die Risikoperson eine entsprechende Entlastung von einer Verbind-
lichkeit. 
 


53 Beispiel 1: 
A schließt eine Baufinanzierung über 15 Jahre ab. Für den Fall, dass A während der Laufzeit 
des Kredits erwerbsunfähig wird, schließt er eine Restschuldversicherung ab, durch die der 
Versicherer verpflichtet ist, im Versicherungsfall die abgesicherten Kreditraten zu übernehmen.  
Ergebnis: Eine derartige Versicherung ist gem. § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b i. V. m. § 1 Abs. 6 
Satz 3 2. Fall VersStDV versicherungsteuerfrei.  
 


54 Beispiel 2: Leasingnehmer R schließt eine Versicherung ab, die im Fall von Berufsunfähigkeit 
oder hierdurch bedingter Umschulung für eine gewisse Zeit die Leasingraten an den Gläubiger 
weiterzahlt. 
Ergebnis: Auch hier erfährt die Risikoperson eine Befreiung von Verbindlichkeiten. Die Ver-
sicherung ist steuerfrei. § 1 Abs. 6 Satz 3 2. Fall VersStDV ist auf andere Gläubiger als Kre-
ditinstitute entsprechend anzuwenden. Entscheidend ist nicht die formale Stellung des Gläu-
bigers als Kreditinstitut, sondern die Befreiung der Risikoperson von einer Verbindlichkeit als 
ein der Versorgung dienender Zweck. 
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55 Wird hingegen eine andere Person als die Risikoperson von der Verbindlichkeit befreit, dient 
die Versicherung nicht der Versorgung der Risikoperson. 
 


56 Beispiel: Die Ein-Mann-GmbH mit dem alleinigen Gesellschafter R schließt eine Versicherung 
gegen Erwerbsunfähigkeit des Gesellschafters R ab. Das Bezugsrecht steht einem Kreditinstitut 
zu, das der GmbH ein Darlehen gewährt hat. 
Ergebnis: Im Versicherungsfall wird nicht R als Risikoperson, sondern die GmbH von einer 
Verbindlichkeit entlastet. Die Versicherung ist nicht von der Versicherungsteuer befreit. 
 
 
III. Steuerrechtliche Behandlung durch den Versicherer 
 
1. Anfängliche Beurteilung der Steuerfreiheit bzw. Steuerpflichtigkeit des Versiche-


rungsvertrages 
 


57 Die Beurteilung des Versicherers, ob der Versicherungsvertrag die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung erfüllt, ist im Zeitpunkt des Vertragsschlusses anhand der auf den Angaben des 
Versicherungsnehmers beruhenden Vereinbarungen vorzunehmen. 
 


58 Ist der Versicherungsvertrag nach den unter B. II. dargestellten Kriterien im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses als steuerbefreit zu beurteilen, ist der Versicherer nicht verpflichtet, laufend 
das Fortbestehen der die Steuerbefreiung begründenden Kriterien zu überprüfen. Vielmehr darf 
er, ohne insbesondere steuerstrafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen, die bei 
Vertragsschluss vorgenommene Beurteilung solange seiner steuerrechtlichen Behandlung zu 
Grunde legen, bis er Kenntnis von Umständen erlangt, die zu einer abweichenden steuerrecht-
lichen Beurteilung führen. 
 


59 Die Art und Weise der Kenntniserlangung ist dabei ohne Bedeutung. Kann der Versicherer eine 
erhaltene Information nicht eindeutig bewerten, kann er beispielsweise Informationen nach § 4 
Satz 2 Nr. 1 VersStDV unmittelbar vom Versicherungsnehmer einholen. 
 
1. Nachträgliche Beurteilung der Steuerfreiheit bzw. Steuerpflichtigkeit des Versiche-


rungsvertrages 
 


60 Ändern sich nach Vertragsschluss rechtserhebliche Umstände, die zu einer von der anfängli-
chen Beurteilung abweichenden versicherungsteuerrechtlichen Beurteilung führen, erfolgt die 
zutreffende steuerrechtliche Behandlung im Wege der Steuererstattung (§ 9 Abs. 2 VersStG) 
bzw. der Nachentrichtung der Steuer (§ 9 Abs. 5 VersStG).  
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61 Die Erstattung oder Nachentrichtung der Steuer erfolgt regelmäßig über den Versicherer. 


 
62 Ist gezahltes Versicherungsentgelt nachzuversteuern, ist der Versicherer zum Zweck der 


Steuerentrichtung berechtigt, die Steuer beim Versicherungsnehmer nachträglich einzufordern 
oder im Leistungsfall die Versicherungsleistung entsprechend zu kürzen (§ 9 Abs. 7 VersStG).  
 


63 Der Versicherer hat die Steuer in dem Anmeldungszeitraum anzumelden und zu entrichten, in 
dem der Nachzahlungsanspruch erfüllt worden ist. Dies gilt auch für sog. Sollversteuerer.  
 
b) Ausnahme 
 


64 Verweigert der Versicherungsnehmer rechtsgrundlos die Nachzahlung der Steuer an den 
Versicherer, kommt im Rahmen des Auswahlermessens eine unmittelbare Inanspruchnahme 
des Versicherungsnehmers als Gesamtschuldner (§ 7 Abs. 8 VersStG) durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern in Betracht. Der Versicherer kann dies formlos beantragen und hat in diesem 
Fall dem Bundeszentralamt für Steuern die rechtsgrundlose Zahlungsverweigerung des 
Versicherungsnehmers durch Vorlage des Schriftverkehrs mit dem Versicherungsnehmer 
glaubhaft zu machen, die für die steuerrechtliche Beurteilung maßgebenden Umstände zu 
benennen sowie die für die Geltendmachung der nachzuentrichtenden Steuer erforderlichen 
Daten zur Verfügung zu stellen. Erfüllt der Antrag diese Voraussetzungen, ist ihm regelmäßig 
stattzugeben. 
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C. Prüffragen zur Beurteilung der Steuerfreiheit 
 
I. Bestimmt sich die Steuerfreiheit der Versicherung nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a 


oder nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VerstG? 
 
1. § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG betrifft Versicherungen, durch die Ansprüche auf 


Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters 
begründet werden. 


 
 Diese Versicherungen sind generell von der Steuer befreit. 
 
2.  § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG betrifft Versicherungen, durch die Ansprüche auf 


Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, 
der Berufs- oder der Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit 
begründet werden. 


 
 Diese Versicherungen sind unter der Voraussetzung von der Steuer befreit, dass die 


genannten Ansprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der sich das versicherte 
Risiko realisiert (Risikoperson), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen im 
Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes oder von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der 
Abgabenordnung dienen. 


 
 Dies und damit die Steuerfreiheit ist zu bejahen, wenn eine der unter II. oder III. darge-


stellten Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
II.  Ist die Risikoperson Inhaber eines unbedingten Anspruchs oder eines Bezugsrechts?  
 
Versicherungsentgeltzahlungen sind in diesem Fall von der Versicherungsteuer befreit. Dies 
gilt auch, wenn es sich bei der Risikoperson um einen (nahen) Angehörigen des Versicherungs-
nehmers handelt. Die Steuerbefreiung beruht auf der Inhaberschaft von Rechten der 
Risikoperson gegenüber dem Versicherer; auf die Angehörigeneigenschaft kommt es insoweit 
nicht an. Die Steuerbefreiung bleibt daher auch dann erhalten, wenn sich während der Ver-
tragslaufzeit die Umstände dahingehend ändern, dass die Risikopersonen ihren Status als (nahe) 
Angehörige verlieren.  
 
Steht der Risikoperson weder ein unbedingter Anspruch noch ein Bezugsrecht zu, ist Ziff. III. 
zu prüfen. 
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zu Gute? 
 
Dies ist dann der Fall, wenn  
 
1. der Anspruch oder das Bezugsrecht einem gesetzlichen Vertreter der Risikoperson zusteht 


(siehe oben B. II.2.b. aa, Rz. 25 ff.), oder 
 
2. der Anspruch oder das Bezugsrecht einer Person zusteht, die die Versicherungsleistung für 


die Risikoperson treuhänderisch verwaltet (siehe oben B. II.2.b. bb, Rz. 31 ff.), oder 
 
3. der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung für die Risikoperson als (nahen) 


Angehörigen oder als Mitgliedglied einer Gruppenversicherung beanspruchen kann (siehe 
oben B. II. 2 c., Rz. 33 ff., und B. II. 2. e., Rz. 43 ff.) oder 


 
4. der Versicherungsnehmer gegenüber der Risikoperson im Versicherungsfall gesetzlich 


oder vertraglich zu Leistungen verpflichtet ist und die Versicherung der Finanzierung 
dieser Leistungen dient (siehe oben B. II. 2. d., Rz. 37 ff.) oder 


 
5. die Versicherungsleistung in der Finanzierung von Naturalleistungen besteht, die ein 


Dritter gegenüber der Risikoperson erbringt (siehe oben B. II. 2. f., Rz. 47 f.) oder 
 
6. die Versicherungsleistung in der Anleitung einer Person oder in der Finanzierung einer 


Anleitung einer Person zur Erbringung von Naturalleistungen gegenüber der Risikoperson 
besteht (siehe oben B. II. 2. g., Rz. 49 f.) oder 


 
7. die Versicherung im Fall einer Organtransplantation Leistungen an den Lebendorgan-


spender abdeckt (siehe oben B. II. 3 a., Rz. 51) oder 
 
8. die Versicherungsleistung von einem Sicherungsnehmer der Risikoperson beansprucht 


werden kann und die Risikoperson im Versicherungsfall eine unmittelbare Entlastung von 
einer Verbindlichkeit erfährt (siehe oben B. II. 3 b., Rz. 52 ff.). 


 
Im Auftrag 












Urteil vom 12. Februar 2020, VI R 42/17 
Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen


ECLI:DE:BFH:2020:U.120220.VIR42.17.0


BFH VI. Senat


EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 1 , EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 2 , EStG § 9 Abs 4 S 1 , EStG § 9 Abs 4 S 2 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Münster, 14. Juli 2017, Az: 6 K 3009/15 E


Leitsätze


Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt arbeitstäglich zwei Wege (einen 
Hin- und einen Rückweg) ab. Legt ein Arbeitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nur die Hälfte der Entfernungspauschale 
je Entfernungskilometer und Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14.07.2017 - 6 K 3009/15 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die für das Streitjahr (2014) zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt wurden.


2 Der Kläger war als Flugbegleiter in X beschäftigt. Er fuhr im Streitjahr mit seinem PKW an 12 Arbeitstagen von seiner 
Wohnung zum X Flughafen und zurück. An 31 Tagen fuhr er mit seinem PKW von der Wohnung zum X Flughafen, 
ohne an dem betreffenden Arbeitstag nach Hause zurückzufahren. In diesen Fällen kehrte er nach seinem Dienst als 
Flugbegleiter erst nach mindestens einem weiteren Arbeitstag an den X Flughafen zurück. Von dort trat der Kläger 
dann den Heimweg an.


3 In der Einkommensteuererklärung machte der Kläger Fahrtkosten in Höhe von 3.984 € geltend, die der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erklärungsgemäß berücksichtigte.


4 Im Einspruchsverfahren begehrte der Kläger erfolglos den Abzug weiterer Fahrtkosten. Die Entfernungspauschale sei 
auch in den Fällen arbeitstäglich anzusetzen, in denen er die Hin- und Rückfahrt zwischen seiner Wohnung und dem 
X Flughafen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt habe.
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Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 1582 
veröffentlichten Gründen ab.


6 Mit der Revision rügen die Kläger Verletzung materiellen Rechts.


7 Sie beantragen,
das Urteil des FG aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2014 vom 07.05.2015 in der Gestalt der 
Teileinspruchsentscheidung vom 27.08.2015 zu ändern, indem für die bislang berücksichtigten 31 Fahrten, die nach 
mehrtägigen Auswärtstätigkeiten erfolgten, eine Entfernungspauschale in Höhe von 2.520 € (31 Fahrten x 271 km x 
0,30 €/km) berücksichtigt wird.


8 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision der Kläger ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das 
FG hat im Ergebnis zu Recht keine weiteren Werbungskosten für die Fahrten des Klägers zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte zum Abzug zugelassen.


10 1. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der im Streitjahr geltenden Fassung 
sind Werbungskosten auch Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 EStG. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist nach Satz 2 der Vorschrift für jeden 
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 
4.500 € im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4.500 € ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder 
ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.


11 Erste Tätigkeitsstätte ist nach der Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG die ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.


12 Der Kläger verfügte nach dem Urteil der Vorinstanz am X Flughafen über eine erste Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 
Satz 1 EStG. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten im Revisionsverfahren auch kein Streit mehr. Daher sieht der 
Senat unter Bezugnahme auf seine Urteile vom 11.04.2019 - VI R 40/16 (BFHE 264, 248, BStBl II 2019, 546) und vom 
10.04.2019 - VI R 17/17 insoweit von einer weiteren Begründung ab.


13 2. Der Abzug der Entfernungspauschale setzt voraus, dass der Steuerpflichtige an einem Arbeitstag den Weg von der 
Wohnung zu seiner ersten Tätigkeitsstätte und von dort wieder zurück zu seiner Wohnung zurücklegt. Legt der 
Steuerpflichtige diese Wege an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, kann er die Entfernungspauschale für jeden 
Arbeitstag nur zur Hälfte geltend machen.
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14 a) Der erkennende Senat hat mit Urteil vom 26.07.1978 - VI R 16/76 (BFHE 125, 561, BStBl II 1978, 661) zu § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. vor Einführung der Entfernungspauschale entschieden, dass der frühere Kilometer-
Pauschbetrag von 0,36 DM für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem eigenen Kraftfahrzeug zwei 
Fahrten (eine Hin- und eine Rückfahrt) abgilt und dass ein Arbeitnehmer, der nur eine Fahrt zurücklegt, entsprechend 
nur die Hälfte des Kilometer-Pauschbetrags --also 0,18 DM je Entfernungskilometer und Arbeitstag-- als 
Werbungskosten abziehen kann. Der Senat hat unter Hinweis auf sein Urteil vom 17.12.1971 - VI R 12/70 (BFHE 104, 
238) dargelegt, dass der Gesetzgeber bei der Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. vom Normalfall 
ausgegangen sei, dass dem Arbeitnehmer täglich Aufwendungen für zwei beruflich veranlasste Fahrten, für die 
Hinfahrt zur Arbeitsstätte und für die Rückfahrt von der Arbeitsstätte, entstünden. Der Pauschbetrag gelte beide 
Fahrten ab. Nur zur Vereinfachung werde der Pauschbetrag nicht auf die tatsächlich auf der Hinfahrt und der 
Rückfahrt gefahrenen Kilometer angewendet, sondern auf die Entfernung der kürzesten benutzbaren 
Straßenverbindung von der Wohnung zur Arbeitsstätte. Nach dem Willen des Gesetzgebers solle aber im Ergebnis 
nur die Hälfte des Pauschbetrags je Entfernungskilometer pro Fahrt als Werbungskosten berücksichtigt werden.


15 b) An dieser Rechtslage hat sich im Grundsatz weder mit der Einführung der Entfernungspauschale durch das Gesetz 
zur Einführung einer Entfernungspauschale (EntfPauschG) vom 21.12.2000 (BGBl I 2000, 1918) ab dem 01.01.2001, 
durch die nachfolgenden Gesetzesänderungen (zur Gesetzeshistorie s. Senatsbeschluss vom 10.01.2008 - VI R 17/07, 
BFHE 219, 358, BStBl II 2008, 234, unter B.II.9.-11.) noch durch das seit dem Veranlagungszeitraum 2014 geltende 
(neue) Reisekostenrecht (Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 
steuerlichen Reisekostenrechts, BGBl I 2013, 285) etwas geändert.


16 aa) Durch das EntfPauschG wurden § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 EStG a.F. völlig neu gefasst. Die bisherigen 
Kilometer-Pauschbeträge bei Fahrten mit dem eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug wurden durch 
eine verkehrsmittelunabhängige gestaffelte Entfernungspauschale ersetzt. Aufwendungen für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel konnten in tatsächlicher Höhe angesetzt werden (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG). Durch die 
Entfernungspauschalen waren sämtliche Aufwendungen abgegolten (§ 9 Abs. 2 Satz 1 EStG).


17 (1) Mit der Gesetzesänderung wollte der Gesetzgeber die sozialen Auswirkungen der seinerzeitigen starken 
Preissteigerungen für Mineralöl auf den Weltmärkten auf Personen und Haushalte, die den damit verbundenen 
Lasten nicht ausweichen und diese Entwicklung finanziell kaum bewältigen konnten, abfedern (BTDrucks 14/4242, 
5). Die Umstellung der steuerlichen Berücksichtigung von Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (sowie für Familienheimfahrten) von einem Kilometer-Pauschbetrag auf eine einheitliche 
verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale sei aus umwelt- und verkehrspolitischen Gründen geboten, da die 
bisherigen Pauschbeträge das Verkehrsmittel Kraftfahrzeug bevorzugt hätten. Die Umstellung auf eine einheitliche 
Entfernungspauschale schaffe hinsichtlich der steuerlichen Entlastungswirkung hingegen Wettbewerbsgleichheit 
zwischen den Verkehrsträgern und verbessere die Ausgangslage für den öffentlichen Personennahverkehr (BTDrucks 
14/4242, 5).


18 Die Entfernungspauschale war gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG a.F. für jeden Arbeitstag ungeachtet 
tatsächlich höherer oder niedrigerer Aufwendungen nur einmal zu berücksichtigen (Senatsbeschlüsse vom 
11.09.2003 - VI B 101/03, BFHE 203, 166, BStBl II 2003, 893, und vom 11.09.2012 - VI B 43/12). Der 
Gesetzeswortlaut ließ eine Ausnahme auch nicht für Fahrten zu, die durch einen zusätzlichen Arbeitseinsatz 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit oder durch eine Arbeitszeitunterbrechung von mindestens vier Stunden 
veranlasst waren. Denn die diesbezügliche Ausnahmevorschrift, die vor Einführung der Entfernungspauschale 
gegolten hatte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG bis 2000), wurde mit der Begründung nicht übernommen, dies 
diene der Vereinfachung und berücksichtige, dass durch zusätzliche Fahrten nicht zwangsläufig zusätzliche Kosten 
anfielen, so z.B. nicht bei Zeitkarten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel (BTDrucks 14/4242, 6). Wegen des 
eindeutigen Wortlauts und des damit verfolgten Zwecks sei auch keine Einschränkung des Anwendungsbereichs des 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. im Wege einer teleologischen Reduktion auf "normale" oder "typische" 
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Arbeitsverhältnisse möglich. Vielmehr seien nach dem Willen des Gesetzgebers, der im Gesetzeswortlaut seinen 
Niederschlag gefunden habe, auch solche Fälle einzubeziehen, bei denen nach der Eigenart der geschuldeten Arbeit 
typischerweise zwei Fahrten arbeitstäglich zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte anfallen könnten 
(Senatsbeschluss in BFHE 203, 166, BStBl II 2003, 893).


19 (2) Weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte, der Systematik oder dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes ergibt sich somit, dass der Gesetzgeber bei Einführung der Entfernungspauschale vom Leitbild eines 
arbeitstäglichen Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abgerückt ist. Der Gesetzgeber hat im 
Gegenteil die arbeitstäglichen "Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte" --und damit (weiterhin) den (Hin-)Weg 
von der Wohnung zur Arbeitsstätte und den (Rück-)Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung-- zum Maßstab für die 
mit der Entfernungspauschale einhergehende Vereinfachung und Typisierung genommen. Davon abweichende 
Besonderheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder Arbeitszeiten sowie arbeitstäglich mehrfache Fahrten von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte sind mit der Einführung der Entfernungspauschale für den Werbungskostenabzug 
nicht mehr von Bedeutung.


20 bb) Die Änderungen an den Regelungen zur Entfernungspauschale durch das Steuer-Euroglättungsgesetz vom 
19.12.2000 (BGBl I 2000, 1790) i.d.F. des EntfPauschG, das Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001 (BGBl I 
2001, 3794), das Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 29.12.2003 (BGBl I 2003, 3076), das mit dem Grundgesetz in 
Bezug auf § 9 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09.12.2008 – 2 BvL 1/07 
u.a. (BVerfGE 122, 210) für unvereinbar erklärte Steueränderungsgesetz 2007 vom 19.07.2006 (BGBl I 2006, 1652), 
das Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale vom 20.04.2009 (BGBl I 2009, 774) 
und das Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011 (BGBl I 2011, 2131) haben an den vorgenannten 
Grundsätzen der Entfernungspauschale nichts geändert.


21 cc) Gleiches gilt für das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285), durch das § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG seine auch im Streitjahr 
geltende Fassung erhalten hat. Die Regelungen zur Berücksichtigung der Entfernungspauschale blieben unverändert 
bestehen. Es wurde lediglich der bisherige Begriff der "regelmäßigen Arbeitsstätte" durch den neuen Begriff "der 
ersten Tätigkeitsstätte" ersetzt (s. BTDrucks 17/10774, 12).


22 c) Der erkennende Senat hält folglich auch für das im Streitjahr geltende (neue) steuerliche Reisekostenrecht daran 
fest, dass die Entfernungspauschale für "Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte" (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
Satz 1 EStG) zwei Wege (einen Hin- und einen Rückweg) abgilt. Ein Arbeitnehmer, der an einem Arbeitstag nur einen 
Weg zurücklegt, kann folglich nur die Hälfte der Entfernungspauschale von 0,30 € (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 
EStG) --also 0,15 € je Entfernungskilometer und Arbeitstag-- als Werbungskosten abziehen.


23 Diese Auffassung wird auch im Schrifttum (z.B. Bergkemper in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 9 EStG Rz 457; 
Blümich/Thürmer, § 9 EStG Rz 293; Schmidt/Krüger, EStG, 38. Aufl., § 9 Rz 185; von Bornhaupt, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 9 Rz F 77; Zimmer in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, 
Kommentar, § 9 Rz 891; Stache in Horowski/Altehoefer, Kommentar zum Lohnsteuer-Recht, § 9 Rz 1196; 
Hartz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, "Entfernungspauschale", Rz 31/1), von der Finanzverwaltung 
(Lohnsteuer-Handbuch 2019 H 9.10 "Fahrtkosten bei einfacher Fahrt") und in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
(z.B. FG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.06.2012 - 7 K 4440/10, EFG 2013, 114) geteilt.


24 Ihr steht --anders als die Kläger meinen-- insbesondere nicht § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG entgegen, soweit es 
dort heißt, dass die Entfernungspauschale "für jeden Arbeitstag" angesetzt wird, "an dem der Arbeitnehmer die erste 
Tätigkeitsstätte aufsucht".
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25 Diese Formulierung verdeutlicht einerseits, dass die Entfernungspauschale nur für tatsächlich durchgeführte Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte berücksichtigt werden kann (s.a. Niedersächsisches FG, Urteil vom 
19.04.2005 - 11 K 11705/03, EFG 2005, 1676). Der Steuerpflichtige muss die erste Tätigkeitsstätte also tatsächlich 
aufgesucht haben. Aus ihr ergibt sich ferner, dass die Entfernungspauschale auch nach dem geltenden (neuen) 
Reisekostenrecht nur einmal für jeden Arbeitstag berücksichtigt werden kann (so bereits Senatsbeschlüsse in BFHE 
203, 166, BStBl II 2003, 893, und vom 11.09.2012 - VI B 43/12 zu § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG a.F.).


26 Das Gesetz zwingt aber nicht dazu, die Entfernungspauschale auch dann "für jeden Arbeitstag" in voller Höhe 
anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer an dem betreffenden Arbeitstag "die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte" nicht mindestens einmal hin und wieder zurück bewältigt hat. Die Aufwendungen für diese (beiden) 
Wege sind mit dem (pauschalierten) Werbungskostenabzug durch die Entfernungspauschale abgegolten. Daraus 
folgt, dass der Ansatz der vollen Entfernungspauschale nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Tatbestand, an den der 
Gesetzgeber mit dem (pauschalierten) Werbungskostenabzug angeknüpft hat, auch erfüllt ist.


27 Dem in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG vorgesehenen Kilometersatz von 0,30 € für jeden Kilometer der 
Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt --wie bereits ausgeführt wurde-- die typisierende 
Annahme zugrunde, dass der Steuerpflichtige einen Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte und einen 
Rückweg von dort zu seiner Wohnung an jedem Arbeitstag zurücklegt. Legt der Steuerpflichtige nur einen dieser 
Wege an einem Arbeitstag zurück, ist nach dieser Grundannahme für eine solche Fahrt auch (nur) die Hälfte der 
Entfernungspauschale --mithin 0,15 € je Entfernungskilometer-- zu berücksichtigen.


28 Hierdurch wird die mit der Entfernungspauschale beabsichtigte Typisierung und Pauschalierung der Fahrtkosten 
nicht in Frage gestellt. Vielmehr wird § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG seinem Zweck nur dann gerecht, wenn die 
dem Werbungskostenabzug von 0,30 €/km zugrunde liegende Typisierung (ein Hin- und ein Rückweg je Arbeitstag) 
folgerichtig umgesetzt wird. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Hin- und Rückweg zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte an verschiedenen Arbeitstagen durchgeführt wird oder der Steuerpflichtige z.B. nach einer Fahrt von 
der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte eine Auswärtstätigkeit antritt und von dieser unmittelbar nach Hause 
zurückkehrt oder eine Auswärtstätigkeit unmittelbar von zu Hause aus antritt, anschließend seine erste 
Tätigkeitsstätte aufsucht und von dort wieder nach Hause fährt. Die in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG 
vorgesehene Entfernungspauschale von 0,30 €/km ist daher in diesen Fällen --in teleologischer Reduktion der 
Vorschrift-- dergestalt anzusetzen, dass eine Einzelbewertung der jeweiligen Fahrt mit 0,15 €/km erfolgt. Eine solche 
Einzelbewertung lässt zum einen die typisierte, verkehrsmittelunabhängige Ermittlung der Entfernungspauschale auf 
der Grundlage der Entfernungskilometer unberührt. Gleichzeitig knüpft sie an die Angaben des Steuerpflichtigen zur 
Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an, so dass auch der Vereinfachungszweck des § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG erhalten bleibt.


29 3. Nach diesen Maßstäben hat das FG im Ergebnis zutreffend entschieden, dass der Kläger für seine Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte Werbungskosten in Höhe von 3.495,90 € geltend machen kann. Dieser Betrag 
setzt sich wie folgt zusammen:


12 Hin- und Rückfahrten (12 x 271 km x 0,30 €/km): 975,60 €


31 Hinfahrten (31 x 271 x 0,15 €/km):       1.260,15 €


31 Rückfahrten (31 x 271 x 0,15 €/km): 1.260,15 €


Summe: 3.495,90 €
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30 Da das FA bereits Werbungskosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in Höhe von 3.984 € 
steuermindernd berücksichtigt hat, kommt ein weiterer Werbungskostenabzug nicht in Betracht.


31 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Siebte Kammer)


11. März 2021(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 9 – Steuerpflichtiger – Begriff – 
Art. 11 – Mehrwertsteuergruppe – Hauptniederlassung und Zweigniederlassung einer Gesellschaft in zwei verschiedenen 


Mitgliedstaaten – Hauptniederlassung, die Teil einer Mehrwertsteuergruppe ist, zu der die Zweigniederlassung nicht gehört – 
Hauptniederlassung, die Dienstleistungen für die Zweigniederlassung erbringt und ihr die Kosten für diese Dienstleistungen zurechnet“


In der Rechtssache C-812/19


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Högsta förvaltningsdomstol (Oberster 
Verwaltungsgerichtshof, Schweden) mit Entscheidung vom 24. Oktober 2019, beim Gerichtshof eingegangen am 4. November 2019, in 
dem Verfahren


Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,


gegen


Skatteverket


erlässt


DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Kumin sowie der Richter T. von Danwitz (Berichterstatter) und P. G. Xuereb,


Generalanwalt: E. Tanchev,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, vertreten durch T. Karlsson,


–        des Skatteverk, vertreten durch K. Alvesson als Bevollmächtigte,


–        der dänischen Regierung, vertreten durch J. Nymann-Lindegren, P. Jespersen und M. S. Wolff als Bevollmächtigte,


–        der französischen Regierung, vertreten durch E. Toutain und E. de Moustier als Bevollmächtigte,


–        der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von P. Gentili, avvocato dello Stato,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch R. Lyal, K. Simonsson und G. Tolstoy als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 2 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1, im Folgenden: 
Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, einer schwedischen 
Zweigniederlassung der dänischen Gesellschaft Danske Bank A/S, und dem Skatteverk (Steuerverwaltung, Schweden) wegen eines 
Vorbescheids des Skatterättsnämnd (Steuerrechtsausschuss, Schweden) zum Mervärdesskattelag (1994:200) (Mehrwertsteuergesetz 
[1994:200]).


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


...
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c)      Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbringt“.


4        Art. 9 Abs. 1 dieser Richtlinie sieht vor:


„Als ‚Steuerpflichtiger‘ gilt, wer eine wirtschaftliche Tätigkeit unabhängig von ihrem Ort, Zweck und Ergebnis selbstständig ausübt.


Als ‚wirtschaftliche Tätigkeit‘ gelten alle Tätigkeiten eines Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der 
Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit gilt 
insbesondere die Nutzung von körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen.“


5        Art. 11 der Richtlinie lautet:


„Nach Konsultation des Beratenden Ausschusses für die Mehrwertsteuer (nachstehend ‚Mehrwertsteuerausschuss‘ genannt) kann jeder 
Mitgliedstaat in seinem Gebiet ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche 
und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen behandeln.


Ein Mitgliedstaat, der die in Absatz 1 vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nimmt, kann die erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
Steuerhinterziehungen oder -umgehungen durch die Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.“


Dänisches Recht


6        In Dänemark wurde Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie durch § 47 Abs. 4 der Lov om merværdiafgift (Mehrwertsteuergesetz) 
umgesetzt. Diese Bestimmung erlaubt es u. a. mehreren Steuerpflichtigen mit gemeinsamem Eigentümer, sich als dänische 
Mehrwertsteuergruppe eintragen zu lassen. Aus demselben Absatz geht auch hervor, dass zu der Gruppe nur in Dänemark ansässige 
Unternehmen gehören dürfen, so dass eine Haupt- oder eine Zweigniederlassung nur Mitglieder einer dänischen Mehrwertsteuergruppe 
werden dürfen, wenn es sich bei ihnen um in dänischem Hoheitsgebiet ansässige Betriebsstätten handelt.


Ausgangsverfahren und Vorlagefrage


7        Danske Bank ist eine Gesellschaft, deren Hauptniederlassung sich in Dänemark befindet. Sie übt ihre Tätigkeit in Schweden über eine 
dort ansässige Zweigniederlassung – Danske Bank, Danmark, Sverige Filial – aus. Die Hauptniederlassung von Danske Bank gehört zu 
einer dänischen Mehrwertsteuergruppe (im Folgenden: dänische Mehrwertsteuergruppe), die gemäß der dänischen Regelung zur 
Umsetzung von Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie gebildet wurde. Ihre schwedische Zweigniederlassung gehört keiner schwedischen 
Mehrwertsteuergruppe an.


8        Danske Bank verwendet im Rahmen ihrer Tätigkeit in den skandinavischen Ländern eine IT-Plattform. Diese ist für alle 
Zweigniederlassungen weitgehend dieselbe. Die im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform durch die schwedische 
Zweigniederlassung für die Zwecke ihrer Tätigkeit in Schweden anfallenden Kosten werden ihr von der Hauptniederlassung von 
Danske Bank zugerechnet.


9        Durch die Beantragung des Vorbescheids beim Skatterättsnämnd wollte die schwedische Zweigniederlassung von Danske Bank u. a. in 
Erfahrung bringen, ob die Zugehörigkeit der Hauptniederlassung von Danske Bank zu einer dänischen Mehrwertsteuergruppe bedeutet, 
dass diese Mehrwertsteuergruppe für die Zwecke der Anwendung des Mehrwertsteuergesetzes (1994:200) im Verhältnis zu dieser 
Zweigniederlassung als getrennte Steuerpflichtige angesehen werden muss. Außerdem wollte sie wissen, ob die von der 
Mehrwertsteuergruppe erbrachten Dienstleistungen, deren Kosten ihr zugerechnet werden, als für Mehrwertsteuerzwecke erbrachte 
Leistungen anzusehen sind und ob sie als Dienstleistungsempfängerin die Mehrwertsteuer in Schweden abführen muss.


10      Mit seinem Vorbescheid vom 23. November 2018 stellte der Skatterättsnämnd fest, dass die dänische Mehrwertsteuergruppe, zu der 
zum einen die Hauptniederlassung von Danske Bank und zum anderen die schwedische Zweigniederlassung dieser Gesellschaft 
gehörten, als zwei getrennte Steuerpflichtige anzusehen seien. Durch ihren Anschluss an die dänische Mehrwertsteuergruppe nach 
dänischem Mehrwertsteuerrecht habe sich die Hauptniederlassung von Danske Bank von ihrer schwedischen Zweigniederlassung 
gelöst. Zudem seien die von der Hauptniederlassung von Danske Bank erbrachten Dienstleistungen, deren Kosten der schwedischen 
Zweigniederlassung zugerechnet würden, als Erbringung von Dienstleistungen für Mehrwertsteuerzwecke anzusehen.


11      Die schwedische Zweigniederlassung von Danske Bank erhob beim Högsta förvaltningsdomstol (Oberster Verwaltungsgerichtshof, 
Schweden) Klage gegen den Vorbescheid des Skatterättsnämnd und machte geltend, dass die Hauptniederlassung von Danske Bank und 
die Zweigniederlassung als eine einzige Steuerpflichtige anzusehen seien und dass es sich bei den von der Hauptniederlassung für die 
Zweigniederlassung erbrachten Dienstleistungen nicht um Leistungen für Mehrwertsteuerzwecke handele. Die Zweigniederlassung übe 
keine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit aus und gehöre nicht zu einer Mehrwertsteuergruppe in Schweden, so dass sie nicht von der 
fraglichen Hauptniederlassung getrennt werden könne.


12      Das Skatteverk beantragte, den Vorbescheid zu bestätigen. Gemäß den dänischen Rechtsvorschriften könnten nur in Dänemark 
ansässige Betriebsstätten Mitglied einer dänischen Mehrwertsteuergruppe werden. Folglich gehöre die schwedische 
Zweigniederlassung von Danske Bank nicht zu dieser Gruppe, so dass sie nicht zusammen mit der Hauptniederlassung als eine einzige 
Steuerpflichtige angesehen werden könne.


13      Das vorlegende Gericht hält zwei Auslegungen der einschlägigen Vorschriften für möglich. Eine erste Auslegung dieser Vorschriften 
bestehe gemäß der auf das Urteil vom 23. März 2006, FCE Bank (C-210/04, EU:C:2006:196), zurückgehenden Rechtsprechung in der 
Annahme, dass die schwedische Zweigniederlassung, die von der Hauptniederlassung von Danske Bank nicht unabhängig sei und nicht 
zu einer Mehrwertsteuergruppe in Schweden gehöre, Teil derselben Steuerpflichtigen wie die Hauptniederlassung sei, selbst wenn diese 
zu einer dänischen Mehrwertsteuergruppe gehöre. Eine zweite Auslegung bestehe in der Annahme, dass sich die Hauptniederlassung 
von Danske Bank dadurch, dass sie sich für Mehrwertsteuerzwecke der dänischen Mehrwertsteuergruppe angeschlossen habe, von dem 
Steuerpflichtigen, den die Hauptniederlassung und die schwedische Zweigniederlassung für die Umsätze zwischen ihnen grundsätzlich 
gebildet hätten, gelöst habe.


14      So habe der Gerichtshof in seinem Urteil vom 17. September 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C-7/13, EU:C:2014:2225), 
bereits entschieden, dass eine Zweigniederlassung, die nicht unabhängig von der Hauptniederlassung einer ausländischen Gesellschaft 
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sei, aber zu einer Mehrwertsteuergruppe gehöre, zusammen mit den Mitgliedern dieser Gruppe eine einzige Steuerpflichtige bilde, so 
dass die Leistungen, die sie gegen Entgelt von der Hauptniederlassung erhalte, nicht zugunsten der Zweigniederlassung, sondern 
zugunsten der Mehrwertsteuergruppe erbracht würden. Demnach handele es sich um Umsätze zwischen zwei getrennten 
Steuerpflichtigen. Allerdings gehe es in jenem Urteil um einen Sachverhalt, bei dem die Zweigstelle zu einer Mehrwertsteuergruppe 
gehöre, während es im vorliegenden Fall die Hauptniederlassung sei, die zu einer Mehrwertsteuergruppe gehöre.


15      Das vorlegende Gericht verweist auch auf die bei der 105. Sitzung des Mehrwertsteuerausschusses am 26. Oktober 2015 erlassenen 
Leitlinien, aus denen hervorgehe, dass der Ausschuss mit großer Mehrheit die Auffassung vertreten habe, dass in einem Fall wie dem 
beim vorlegenden Gericht anhängigen die Mehrwertsteuergruppe, zu der die in einem Mitgliedstaat ansässige Hauptniederlassung 
gehöre, und die in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Zweigniederlassung als zwei getrennte Steuerpflichtige anzusehen seien.


16      Der Högsta förvaltningsdomstol (Oberster Verwaltungsgerichtshof) hat deshalb beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem 
Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Stellt die schwedische Zweigniederlassung einer Bank mit Hauptniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Königreich 
Schweden einen eigenen Steuerpflichtigen dar, wenn die Hauptniederlassung zugunsten der Zweigniederlassung Dienstleistungen 
erbringt und die Kosten für diese Dienstleistung der Zweigniederlassung zurechnet und die Hauptniederlassung in dem anderen Staat 
einer Mehrwertsteuergruppe angehört, während die schwedische Zweigniederlassung keiner schwedischen Mehrwertsteuergruppe 
angehört?


Zur Vorlagefrage


17      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen 
sind, dass die in einem Mitgliedstaat ansässige Hauptniederlassung einer Gesellschaft, die zu einer Mehrwertsteuergruppe im Sinne von 
Art. 11 gehört, und die in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Zweigniederlassung dieser Gesellschaft für Mehrwertsteuerzwecke als 
getrennte Steuerpflichtige anzusehen sind, wenn die Hauptniederlassung für die Zweigniederlassung Dienstleistungen erbringt und ihr 
die Kosten für diese Dienstleistungen zurechnet.


18      Zur Beantwortung dieser Frage ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie 
Dienstleistungen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbracht werden, der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn sie ein 
Steuerpflichtiger als solcher erbringt.


19      Nach Art. 9 Abs. 1 Unterabs. 1 dieser Richtlinie gilt als „Steuerpflichtiger“, wer eine wirtschaftliche Tätigkeit unabhängig von ihrem 
Ort, Zweck und Ergebnis selbständig ausübt.


20      In Bezug auf eine Leistung zwischen einer in einem Mitgliedstaat ansässigen Hauptniederlassung einer Gesellschaft und einer in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässigen Zweigniederlassung derselben Gesellschaft hat der Gerichtshof entschieden, dass eine solche Leistung 
nur dann steuerbar ist, wenn zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, in dessen Rahmen 
gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden. In Ermangelung eines Rechtsverhältnisses zwischen einer Zweigniederlassung und der 
Hauptniederlassung, die zusammen einen einzigen Steuerpflichtigen bilden, stellen die wechselseitigen Leistungen zwischen ihnen – im 
Gegensatz zu besteuerten Umsätzen mit Dritten – nicht steuerbare interne Transaktionen dar (Urteil vom 24. Januar 2019, Morgan 
Stanley & Co International, C-165/17, EU:C:2019:58, Rn. 37 und 38 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


21      Um festzustellen, ob ein solches Rechtsverhältnis besteht, ist zu untersuchen, ob die Zweigniederlassung einer selbständigen 
Wirtschaftstätigkeit nachgeht. Hierzu ist zu prüfen, ob sie als selbständig betrachtet werden kann, insbesondere ob sie das 
wirtschaftliche Risiko ihrer Tätigkeit trägt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 23. März 2006, FCE Bank, C-210/04, EU:C:2006:196, 
Rn. 35, und vom 24. Januar 2019, Morgan Stanley & Co International, C-165/17, EU:C:2019:58, Rn. 35 sowie die dort angeführte 
Rechtsprechung).


22      Was jedoch die Einordnung des zwischen der Hauptniederlassung und der Zweigniederlassung bestehenden Rechtsverhältnisses 
betrifft, ist auch deren etwaige Zugehörigkeit zu einer Mehrwertsteuergruppe im Sinne von Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
zu berücksichtigen.


23      Nach dieser Vorschrift steht es jedem Mitgliedstaat frei, im Inland ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch 
gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen 
Steuerpflichtigen zu behandeln.


24      Schon der Wortlaut von Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie enthält eine Beschränkung auf das Hoheitsgebiet, so dass ein 
Mitgliedstaat nicht vorsehen kann, dass eine Mehrwertsteuergruppe in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Personen umfasst. Wie 
aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervorgeht, können nach der dänischen Regelung zur Umsetzung dieser Vorschrift nur in 
Dänemark ansässige Betriebsstätten Teil einer dänischen Mehrwertsteuergruppe sein.


25      Zu den Folgen der Zugehörigkeit zu einer Mehrwertsteuergruppe im Sinne von Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie hat der 
Gerichtshof entschieden, dass es sich bei einer solchen Gruppe um einen einzigen Steuerpflichtigen handelt. Die Verschmelzung zu 
einem einzigen Steuerpflichtigen schließt aus, dass die Mitglieder einer Mehrwertsteuergruppe weiterhin getrennt 
Mehrwertsteuererklärungen abgeben und innerhalb wie außerhalb ihres Konzerns weiter als Steuerpflichtige angesehen werden, da nur 
der einzige Steuerpflichtige befugt ist, diese Erklärungen abzugeben (Urteil vom 17. September 2014, Skandia America [USA], filial 
Sverige, C-7/13, EU:C:2014:2225, Rn. 28 und 29 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


26      Daraus folgt, dass bei der Beurteilung des Rechtsverhältnisses zwischen der Hauptniederlassung und der Zweigniederlassung einer 
Gesellschaft, wenn sie in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind und eine von beiden zu einer Mehrwertsteuergruppe gehört, zum 
einen die Verschmelzung dieser Gruppe zu einem einzigen Steuerpflichtigen und zum anderen die gebietsmäßigen Beschränkungen 
dieser Gruppe zu berücksichtigen sind.


27      Der Gerichtshof hat insoweit entschieden, dass Dienstleistungen, die eine Hauptniederlassung in einem Drittland zugunsten ihrer 
Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat erbringt, steuerbare Umsätze sind, wenn die Zweigniederlassung zu einer 
Mehrwertsteuergruppe gehört (Urteil vom 17. September 2014, Skandia America [USA], filial Sverige, C-7/13, EU:C:2014:2225, 
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Rn. 32). Der in diesem Urteil aufgestellte Grundsatz findet auch Anwendung, wenn die Leistungen zwischen einer in einem 
Mitgliedstaat ansässigen Hauptniederlassung, die zu einer Mehrwertsteuergruppe gehört, und einer in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Zweigniederlassung erbracht werden.


28      Im vorliegenden Fall gehört die Hauptniederlassung von Danske Bank zu der fraglichen dänischen Mehrwertsteuergruppe. Wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu dieser Mehrwertsteuergruppe ist für Mehrwertsteuerzwecke davon auszugehen, dass die Leistungen, um die es im 
Ausgangsverfahren geht, von dieser Gruppe erbracht werden. 


29      Zudem kann die schwedische Zweigniederlassung von Danske Bank im Hinblick auf die sich aus Art. 11 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie ergebenden gebietsmäßigen Beschränkungen nicht als Teil der fraglichen dänischen Mehrwertsteuergruppe 
angesehen werden.


30      Somit können die dänische Mehrwertsteuergruppe, zu der die Hauptniederlassung von Danske Bank gehört, und die schwedische 
Zweigniederlassung dieser Gesellschaft für Mehrwertsteuerzwecke nicht als eine einzige Steuerpflichtige angesehen werden.


31      Keines der von Danske Bank vorgebrachten Argumente vermag dieses Ergebnis in Frage zu stellen. 


32      Zunächst macht Danske Bank geltend, dass der dem Urteil vom 17. September 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C-7/13, 
EU:C:2014:2225), zugrunde liegende Sachverhalt sich von dem des Ausgangsverfahrens unterscheide, was eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertige. Allerdings kann in Anbetracht der gebietsmäßigen Beschränkungen, denen gemäß Art. 11 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie gebildete Gruppen unterliegen, die im genannten Urteil getroffene Entscheidung weder durch den Umstand, 
dass im Ausgangsverfahren – anders als in der jenem Urteil zugrunde liegenden Rechtssache – nicht die Zweigniederlassung, sondern 
die Hauptniederlassung von Danske Bank zur Mehrwertsteuergruppe gehört, noch durch den Umstand, dass diese Hauptniederlassung 
nicht in einem Drittstaat, sondern in einem Mitgliedstaat ansässig ist, in Frage gestellt werden.


33      Sodann gestattet, anders als von Danske Bank geltend gemacht, der Wortlaut von Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie einem 
Mitgliedstaat zwar nicht, die Reichweite einer Mehrwertsteuergruppe auf außerhalb ihres Hoheitsgebiets ansässige Unternehmen 
auszuweiten, das Bestehen einer Mehrwertsteuergruppe in diesem Mitgliedstaat muss aber gegebenenfalls bei der Besteuerung in 
anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, insbesondere, wenn ein anderer Mitgliedstaat die steuerlichen Pflichten einer in seinem 
Hoheitsgebiet ansässigen Zweigniederlassung beurteilt.


34      Schließlich ist in Bezug auf den von Danske Bank auch angeführten Grundsatz der steuerlichen Neutralität darauf hinzuweisen, dass 
dieser Grundsatz ein Grundprinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems darstellt, nach dem es unzulässig ist, gleichartige und 
deshalb miteinander in Wettbewerb stehende Umsätze hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 22. Mai 2008, Ampliscientifica und Amplifin, C-162/07, EU:C:2008:301, Rn. 25 sowie die dort angeführte 
Rechtsprechung). In Anbetracht der Wirkungen der Bildung einer Mehrwertsteuergruppe sowie der gebietsmäßigen Beschränkungen 
dieser Gruppe ist nicht davon auszugehen, dass ein Umsatz zwischen der in Schweden ansässigen Zweigniederlassung von Danske 
Bank und der dänischen Mehrwertsteuergruppe, zu der die Hauptniederlassung dieser Gesellschaft gehört, mit einem Umsatz zwischen 
einer Zweigniederlassung und einer Hauptniederlassung, die nicht zu einer Mehrwertsteuergruppe gehört, gleichartig ist.


35      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen sind, 
dass die in einem Mitgliedstaat ansässige Hauptniederlassung einer Gesellschaft, die zu einer Mehrwertsteuergruppe im Sinne von 
Art. 11 gehört, und die in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Zweigniederlassung dieser Gesellschaft für Mehrwertsteuerzwecke als 
getrennte Steuerpflichtige anzusehen sind, wenn die Hauptniederlassung für die Zweigniederlassung Dienstleistungen erbringt und ihr 
die Kosten für diese Dienstleistungen zurechnet.


Kosten


36      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen 
Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen 
vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Siebte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass die in einem Mitgliedstaat ansässige Hauptniederlassung einer Gesellschaft, 
die zu einer Mehrwertsteuergruppe im Sinne von Art. 11 gehört, und die in einem anderen Mitgliedstaat ansässige 
Zweigniederlassung dieser Gesellschaft für Mehrwertsteuerzwecke als getrennte Steuerpflichtige anzusehen sind, wenn die 
Hauptniederlassung für die Zweigniederlassung Dienstleistungen erbringt und ihr die Kosten für diese Dienstleistungen 
zurechnet.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Schwedisch.
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Urteil vom 17. November 2020, VIII R 20/18 
Steuerbarkeit des insolvenzbedingten Untergangs von Aktien


ECLI:DE:BFH:2020:U.171120.VIIIR20.18.0


BFH VIII. Senat


AktG § 262 Abs 1 Nr 3 , AktG § 264 Abs 1 , FamFG § 394 Abs 1 S 2 , EStG § 17 Abs 4 , EStG § 20 Abs 2 S 1 Nr 1 , EStG § 20 
Abs 2 S 2 , EStG § 20 Abs 4 , GG Art 3 Abs 1 , EStG § 20 Abs 2 S 1 Nr 7 , EStG VZ 2013 


vorgehend FG München, 13. März 2018, Az: 9 K 644/18


Leitsätze


1. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 EStG enthalten eine planwidrige Regelungslücke, soweit die dort enthaltenen 
Realisationstatbestände den Entzug von Aktien aufgrund der Auflösung und Abwicklung einer inländischen AG durch ein 
Insolvenzverfahren mit anschließender Löschung im Register nicht unmittelbar erfassen. Die planwidrige Regelungslücke 
ist durch eine entsprechende Anwendung des Veräußerungstatbestands gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG zu schließen.


2. Von einer "Veräußerung" der Aktien ist danach auszugehen, wenn die AG bei Vermögenslosigkeit gemäß § 394 Abs. 1 
Satz 2 FamFG im Register gelöscht wird und das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs erlischt. Bei einer (früheren) 
Ausbuchung der Aktien aus dem Depot des Steuerpflichtigen durch die Depotbank wird der Tatbestand schon zu diesem 
Zeitpunkt verwirklicht.


3. Der Veräußerungstatbestand ist noch nicht verwirklicht, wenn der Aktionär schon vor der Löschung der AG mit einer 
Auskehrung von Vermögen im Rahmen der Schlussverteilung des Vermögens der AG objektiv nicht mehr rechnen kann 
oder die Notierung der Aktien an der Börse eingestellt oder deren Börsenzulassung widerrufen wird.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 13.03.2018 - 9 K 644/18 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) hatte am ... 2009  10 000 Aktien der N-AG mit Sitz in X zu 0,94 € je Aktie 
erworben. Die Aktien wurden in einem Depot des Klägers bei einer österreichischen Bank verwahrt.


2 Über das Vermögen der N-AG wurde mit Beschluss des Amtsgerichts X vom ... 2012 das Insolvenzverfahren eröffnet. 
Die N-AG wurde dadurch aufgelöst (§ 262 Abs. 1 Nr. 3 des Aktiengesetzes --AktG--) und im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens (§ 264 Abs. 1 AktG) abgewickelt. Die Aktien der N-AG wurden zum 31.12.2013 noch mit einem 
Kurswert von 0,029 € je Aktie im Depot des Klägers ausgewiesen.


3
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Der für das Streitjahr 2013 einzeln veranlagte Kläger gab in der Einkommensteuererklärung keine Einkünfte aus 
Kapitalvermögen an. Er wurde im bestandskräftig gewordenen Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom 
13.02.2015 entsprechend veranlagt.


4 Auf Anfrage des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) nach Eingang einer Kontrollmitteilung gab der 
Kläger neben nicht erklärten Gewinnen aus Aktienveräußerungen an, er habe aufgrund der Insolvenz der N-AG im 
Streitjahr einen Verlust in Höhe von 9.400 € erlitten. Dieser Verlust sei mit den nacherklärten 
Aktienveräußerungsgewinnen zu verrechnen.


5 In dem unter dem 29.03.2016 erlassenen und gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) ergangenen 
Einkommensteueränderungsbescheid für das Streitjahr berücksichtigte das FA Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung 
(EStG) als Einkünfte des Klägers aus Kapitalvermögen in Höhe von 23.022 €, die dem gesonderten Tarif gemäß § 32d 
Abs. 1 EStG unterlagen und von denen der Sparer-Pauschbetrag nicht abgezogen worden war. Den geltend gemachten 
Aktienveräußerungsverlust in Höhe von 9.400 € berücksichtigte das FA nicht.


6 Der Kläger erhob Einspruch. Er begehrte, den Verlust aus dem Wertverfall der Aktien an der N-AG in Höhe von 9.400 € 
mit den nacherklärten Aktienveräußerungsgewinnen zu verrechnen. Das FA wies den Einspruch als unbegründet 
zurück.


7 Während des sich anschließenden finanzgerichtlichen Klageverfahrens erging am 09.02.2018 für das Streitjahr ein zu 
Gunsten des Klägers geänderter Einkommensteuerbescheid. Hierin berücksichtigte das FA den Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von 801 €. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen betrugen danach 22.221 €. Da der Kläger nach richterlichem 
Hinweis einen Antrag auf Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG gestellt hatte, rechnete das FA die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in dieser Höhe den regelbesteuerten Einkünften des Klägers zu. Die vom Kläger begehrte 
Verrechnung des Aktienveräußerungsverlusts nahm das FA weiterhin nicht vor.


8 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab. Der vom Kläger geltend gemachte Aktienveräußerungsverlust sei weder in 
Höhe des bis zum 31.12.2013 eingetretenen Wertverlusts der Aktien noch als Totalverlust (9.400 €) gemäß § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 EStG steuerbar. Die Entscheidung des FG ist in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2018, 1705 veröffentlicht.


9 Mit der Revision verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. Er rügt die Verletzung materiellen Bundesrechts und das 
Vorliegen eines Verfahrensfehlers des FG.


10 Das FG habe verkannt, dass ihm schon im Streitjahr ein gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbarer 
Aktienveräußerungsverlust entstanden sei. Mit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen der N-AG im Jahr 2012 
habe er die Aktien nicht mehr handeln und veräußern können. Dieser Rechtsverlust sei wie ein Rechteübergang 
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG zu behandeln, da er in der Insolvenz die Verfügungsmacht über die Aktien verloren 
habe.


11 Zudem rügt der Kläger als Verfahrensmangel, das FG habe durch Anfragen beim Insolvenzgericht Köln, bei der Börse 
Frankfurt und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ermitteln müssen, wer, wann und 
aufgrund welcher ggf. hoheitlichen Vorschriften eine Handelssperre mit den Aktien der N-AG ausgelöst und dadurch 
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veranlasst habe, dass die Clearingstellen den Handel mit den Aktien der N-AG durch Abschaltung der notwendigen 
IT-Einrichtungen eingestellt hätten.


12 Der Kläger beantragt,
das Urteil des FG München vom 13.03.2018 - 9 K 644/18 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid vom 
09.02.2018 insoweit zu ändern, dass der Wertverlust der Aktien in Höhe von 9.400 € im Streitjahr mit den 
Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet wird.


13 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


14 Die Revision des Klägers ist unbegründet und gemäß § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.


15 Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Kläger die Aktienveräußerungsgewinne des Streitjahrs nicht mit einem 
Aktienveräußerungsverlust gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG verrechnen kann, weil er im Streitjahr keinen solchen 
Verlust realisiert hat (s. unter II.1. bis 5.). Den geltend gemachten Verfahrensfehler des FG legt der Kläger nicht 
ordnungsgemäß dar (s. unter II.6.).


16 1. Der Kursverfall des Aktienbestands des Klägers an der N-AG bis zum Ende des Streitjahrs bewirkt keine Realisation 
eines steuerbaren Verlusts bei den Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG, da er 
weder unter den Veräußerungstatbestand des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG noch unter einen der Ersatztatbestände 
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG fällt (vgl. zu ausländischen Aktien Senatsurteil vom 29.09.2020 - VIII R 9/17, zur 
amtlichen Veröffentlichung bestimmt).


17 2. Dem FG ist auch darin zu folgen, dass grundsätzlich erst das insolvenzbedingte Erlöschen des 
Mitgliedschaftsrechts des Klägers als Aktionär bei Vollbeendigung der AG zu einem steuerbaren Verlust führen kann. 
Der Veräußerungstatbestand in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ist in diesem Fall entsprechend anzuwenden. Gleiches 
gilt für eine Ausbuchung von Aktien aus dem Depot des Klägers vor diesem Zeitpunkt. Der Kläger hat auf dieser 
Grundlage im Streitjahr aber noch keinen Aktienveräußerungsverlust gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 
sowie Abs. 6 Satz 5 EStG erzielt, da weder sein Mitgliedschaftsrecht an der N-AG erloschen ist noch die Aktien aus 
seinem Depot ausgebucht wurden.


18 a) § 20 EStG enthält keinen § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG entsprechenden speziellen Tatbestand, der im Fall der Auflösung 
einer Aktiengesellschaft gemäß § 262 AktG eine Veräußerung der Aktien fingiert. Auch der in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
EStG geregelte (allgemeine) Veräußerungstatbestand und der hier allein in Betracht kommende Ersatztatbestand der 
Einlösung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG erfassen das zivilrechtliche Erlöschen des Mitgliedschaftsrechts des 
Aktionärs aufgrund der Auflösung, Abwicklung, Beendigung und Löschung einer insolventen AG nicht unmittelbar.


19 aa) Eine "Veräußerung" ist die entgeltliche Übertragung des --zumindest wirtschaftlichen-- Eigentums an den Aktien 
auf einen Dritten (Senatsurteil vom 03.12.2019 - VIII R 34/16, BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 22). Eine 
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entgeltliche Anteilsübertragung in diesem Sinne liegt auch vor, wenn zwischen fremden Dritten wertlose Anteile 
ohne Gegenleistung oder gegen einen lediglich symbolischen Kaufpreis (Senatsurteil vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, 
BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221, Rz 13) übertragen werden. Zu dem bei einer Veräußerung erforderlichen 
Rechtsträgerwechsel der Aktien auf einen Dritten oder die N-AG kommt es nach den gesellschaftsrechtlichen 
Vorgaben im Zuge der insolvenzbedingten Auflösung einer inländischen AG (§ 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG), deren 
Abwicklung durch das Insolvenzverfahren (§ 264 Abs. 1 AktG) und anschließenden Vollbeendigung samt Löschung im 
Register (vgl. § 394 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit --FamFG--) zu keinem Zeitpunkt.


20 bb) Auch eine Einlösung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG wird im Zuge der Auflösung und Abwicklung der AG durch 
ein Insolvenzverfahren sowie deren Löschung gemäß § 394 Abs. 1 Satz 2 FamFG nicht verwirklicht. Die Einlösung ist 
keine Kategorie des Gesellschaftsrechts. Der "Entzug" von Aktien und die Erfüllung darin verbriefter Forderungen 
erfolgt im Rahmen der besonderen aktienrechtlichen Verfahren zur Einziehung, Kapitalherabsetzung und Liquidation 
(vgl. Senatsurteil in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 24) oder wie im Streitfall durch die Abwicklung der AG im 
Insolvenzverfahren (§ 264 Abs. 1 AktG).


21 b) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 2 EStG enthalten aber eine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke, soweit 
das Gesetz für den Untergang des Mitgliedschaftsrechts des Aktionärs aufgrund einer insolvenzbedingten Löschung 
der AG keinen Realisationstatbestand vorsieht.


22 aa) Eine für eine Analogie erforderliche, erkennbar planwidrige Regelungslücke liegt nur vor, wenn das Gesetz, 
gemessen an seiner eigenen Absicht und der ihm immanenten Teleologie, unvollständig und somit 
ergänzungsbedürftig ist und seine Ergänzung nicht einer gesetzlich gewollten Beschränkung auf bestimmte 
Tatbestände widerspricht. Hiervon zu unterscheiden ist der sog. rechtspolitische Fehler, der gegeben ist, wenn sich 
eine gesetzliche Regelung zwar als rechtspolitisch verbesserungsbedürftig, aber doch nicht --gemessen an der dem 
Gesetz immanenten Teleologie-- als planwidrig unvollständig und ergänzungsbedürftig erweist. Ob es sich um eine 
ausfüllungsbedürftige Regelungslücke oder lediglich um einen sog. rechtspolitischen Fehler handelt, ist unter 
Heranziehung des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes --GG--) zu ermitteln, wobei für den danach 
erforderlichen Vergleich auf die Wertungen des Gesetzes, insbesondere auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes, 
zurückzugreifen ist (Senatsurteil in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 27, m.w.N.).


23 bb) Eine solche Regelungslücke liegt hier vor, da der Gesetzgeber bei Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
worden sind, in den Veranlagungszeiträumen ab 2009 alle positiven und negativen Wertveränderungen der 
Besteuerung unterwerfen will, dies im Fall des insolvenzbedingten Untergangs des Mitgliedschaftsrechts des 
Aktionärs jedoch nicht geschieht.


24 Zur Besteuerung aller Wertveränderungen hat der Gesetzgeber in § 20 Abs. 2 Satz 1 EStG den Grundtatbestand der 
Veräußerung und in § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG die sog. Ersatztatbestände der Abtretung, Rückzahlung, Einlösung und 
verdeckten Einlage, als der Veräußerung gleichgestellte Tatbestände, geschaffen. Werden Aktien gemäß § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 EStG veräußert oder gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG veräußerungsgleich übertragen, ist gemäß § 20 
Abs. 4 EStG ein Gewinn oder Verlust zu ermitteln, indem das erhaltene Entgelt bzw. der gemeine Wert den 
Anschaffungskosten gegenübergestellt wird. Dass der Gesetzgeber im Zusammenhang mit Aktien bei Verwirklichung 
eines Realisationstatbestands auch von der Möglichkeit der Verlustentstehung ausgegangen ist, folgt unmittelbar 
aus § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, nach dem Aktienveräußerungsverluste einer besonderen 
Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen (Senatsurteil in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 29; BTDrucks 
16/4841, S. 56).
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25 Zeichnet sich die Liquidation oder Insolvenz einer AG ab, kann der Steuerpflichtige unstreitig steuerbare 
Aktienveräußerungsverluste erzielen, indem er seine Aktien gegen ein geringes (nicht zwingend kostendeckendes) 
Entgelt oder bei objektiver Wertlosigkeit auch ohne Entgelt auf einen Dritten überträgt (Senatsurteile in BFHE 262, 
74, BStBl II 2019, 221; in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 32, und vom 29.09.2020 - VIII R 9/17). Die 
Leistungsfähigkeitsminderung des Anteilseigners, die eintritt, wenn ihm seine Aktie aufgrund des Erlöschens einer 
AG in der Insolvenz (ggf. entschädigungslos) entzogen wird, ist mit der Leistungsfähigkeitsminderung vergleichbar, 
die der Anteilseigner erleidet, wenn er seine Aktie während eines Insolvenzverfahrens vor der Löschung der AG 
veräußert.


26 Nach den Vorgaben des Leistungsfähigkeits- und des Folgerichtigkeitsprinzips sind Steuerpflichtige bei gleicher 
Leistungsfähigkeit nach den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 GG jedoch gleich hoch zu besteuern (Senatsurteil in BFHE 
267, 232, BStBl II 2020, 836, Rz 34), denn es kann nicht darauf ankommen, ob der Aktionär noch rechtzeitig einen 
Abnehmer für seine notleidende Beteiligung finden kann. Der abweichenden Auffassung des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF), die Steuerbarkeit von Aktienveräußerungsverlusten hänge jeweils davon ab, ob der 
Veräußerungstatbestand (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG) oder ein veräußerungsähnlicher Tatbestand (§ 20 Abs. 2 
Satz 2 EStG) unmittelbar verwirklicht seien, was beim Untergang des Mitgliedschaftsrechts des Aktionärs aufgrund 
einer Insolvenz der AG nicht der Fall sei (BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004, BStBl I 2016, 85, 
Rz 63), vermag der Senat daher nicht zu folgen.


27 c) Die im Gesetz enthaltene planwidrige Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des 
Veräußerungstatbestands gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auf den Untergang von Aktien aufgrund einer 
insolvenzbedingten Beendigung und Löschung der AG zu schließen. Hierdurch wird der aufgrund der 
Lückenhaftigkeit des Gesetzes ansonsten drohenden Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG begegnet (vgl. Jachmann-
Michel, Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte, 2. Aufl., III.5., S. 44 f., m.w.N.).


28 d) Bei analoger Anwendung des Veräußerungstatbestands in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG wird der Tatbestand in der 
Regel verwirklicht, wenn das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs infolge der Vollbeendigung der AG erlischt. Erst 
dieser endgültige Rechtsverlust ist demjenigen vergleichbar, den der Aktionär bei einer Übertragung der Aktie auf 
einen Dritten im Zuge einer Veräußerung erleidet. Das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs erlischt jedoch erst nach 
Abschluss des Insolvenzverfahrens, wenn die AG vermögenslos ist, gemäß § 394 Abs. 1 Satz 2 FamFG im Register 
gelöscht wird und hierdurch als juristische Person erlischt (vgl. zur konstitutiven Wirkung der Löschung für das 
Erlöschen der AG z.B. Hüffer/Koch, Aktiengesetz, 14. Aufl., § 262 Rz 4, 23, 23a; MüKoAktG/J. Koch, 4. Aufl., § 262 
Rz 90; Füller in: Bürgers/Körber, Aktiengesetz, 4. Aufl., § 262 Rz 30). Dies entspricht auch der Sichtweise des 
Senatsurteils in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836, in dem der Senat bei einer entsprechenden Anwendung des 
Veräußerungstatbestands gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auf den Eintritt des Rechtsverlusts des Aktionärs als 
relevanten Zeitpunkt für die Tatbestandsverwirklichung abgestellt hat (s.a. Senatsurteil vom 29.09.2020 - 
VIII R 9/17). Das Mitgliedschaftsrecht des Klägers an der N-AG war im Streitjahr indes noch nicht zivilrechtlich 
erloschen.


29 e) Bei entsprechender Anwendung des Veräußerungstatbestands in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG kann der Tatbestand 
schon vor dem rechtlichen Untergang des Mitgliedschaftsrechts verwirklicht sein, wenn die Aktien aus dem Depot 
des Steuerpflichtigen ausgebucht werden. Denn der Aktionär verliert hierdurch wie bei einer Übertragung des 
wirtschaftlichen Eigentums an seinen Aktien auf einen Dritten endgültig die Verfügungsmacht über die Aktien und 
trägt die mit den Aktien verbundenen Kursrisiken und -chancen nicht mehr (vgl. zum Übergang des wirtschaftlichen 
Eigentums an Aktien Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 15.12.1999 - I R 29/97, BFHE 190, 446, BStBl II 2000, 
527, unter B.II.1.b aa). Auch eine Ausbuchung der Aktien der N-AG aus dem Depot des Klägers hat im Streitjahr 
jedoch noch nicht stattgefunden.
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30 f) Der Senat sieht sich durch die Einfügung von § 20 Abs.  6 Satz 6 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Gesetzes 
zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen vom 21.12.2019 (BGBl I 2019, 
2875, 2884) --EStG n.F.-- mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2020 (§ 52 Abs. 28 Satz 24 EStG n.F.) darin 
bestärkt, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auf den Entzug von Aktien als Folge eines Insolvenzverfahrens der AG 
entsprechend anzuwenden und in diesem Rahmen den Tatbestand als verwirklicht anzusehen, wenn das 
Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs erlischt oder die Aktien zuvor aus dem Depot des Steuerpflichtigen ausgebucht 
werden. In § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG n.F. hat der Gesetzgeber (u.a.) für Verluste aus Kapitalvermögen aus einem 
sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern i.S. des § 20 Abs. 1 EStG und aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter 
i.S. des § 20 Abs. 1 EStG Verlustverrechnungsbeschränkungen in das EStG eingefügt. Diese Regelungen setzen die 
Steuerbarkeit der genannten Vorgänge voraus. Der Gesetzgeber hat im Zusammenhang mit den Neuregelungen 
jedoch davon abgesehen, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 EStG um neue Realisationstatbestände zu 
erweitern. Er ist demnach davon ausgegangen, dass die im Gesetz vorhandenen Realisationstatbestände auch die in 
den neuen Verlustverrechnungsbeschränkungen beschriebenen Vorgänge erfassen.


31 3. Es ist entgegen der Auffassung des Klägers nicht von einer Tatbestandsverwirklichung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 EStG analog im Streitjahr auszugehen, weil --wie der Kläger behauptet-- schon mit Beginn des 
Insolvenzverfahrens und erst recht im Streitjahr festgestanden habe, dass mit einer Auskehrung von Vermögen an die 
Aktionäre der N-AG nicht mehr zu rechnen gewesen sei. Soweit gemäß § 17 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 EStG ein 
Auflösungsverlust schon zu diesem Zeitpunkt realisiert sein kann, sind diese Grundsätze bei analoger Anwendung 
des Veräußerungstatbestands gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht sinngemäß heranzuziehen.


32 a) Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG entsteht ein Auflösungsgewinn oder -verlust, wenn der gemeine Wert des dem 
Steuerpflichtigen zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens einerseits (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EStG) und die 
Liquidations- und Anschaffungskosten des Gesellschafters andererseits (§ 17 Abs. 2 Satz 1 EStG) feststehen. Die 
Ermittlung des Gewinns oder Verlusts erfordert eine Stichtagsbewertung; maßgebender Zeitpunkt der Gewinn- oder 
Verlustrealisierung ist derjenige, zu dem auf Basis einer ex ante-Betrachtung bei einer Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich gemäß § 4 Abs. 1, § 5 EStG nach handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung der Gewinn oder Verlust realisiert wäre (BFH-Urteil vom 13.03.2018 - IX R 38/16, BFH/NV 2018, 721, 
Rz 17 f.).


33 b) Bei analoger Anwendung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 EStG ist keine Stichtagsbewertung nach 
einer ex ante-Prognose vorzunehmen. Für die Gewinnermittlung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 
EStG aufgrund des Erlöschens des Mitgliedschaftsrechts oder der Ausbuchung der Aktien aus dem Depot ist nach 
dem Zuflussprinzip (§ 11 EStG) auf das tatsächlich zugeteilte und ausgekehrte Vermögen abzustellen (s. zum 
Gegensatz der Stichtagsbewertung gemäß § 17 Abs. 2 und Abs. 4 EStG zum Zuflussprinzip gemäß § 11 EStG das 
Senatsurteil vom 02.10.1984 - VIII R 20/84, BFHE 143, 304, BStBl II 1985, 428, unter 1.a).


34 c) Hierin liegt kein Widerspruch zu den im Senatsurteil vom 24.10.2017 - VIII R 13/15 (BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 
831) zur Steuerbarkeit eines sog. Rückzahlungsverlusts gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 EStG 
aufgestellten Grundsätzen.


35 aa) Nach dieser Entscheidung führt der endgültige Ausfall einer privaten Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 
EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 EStG. 
Dieser Verlust entsteht, wenn endgültig feststeht, dass (über die bereits gezahlten Beträge hinaus) keine (weiteren) 
Rückzahlungen (mehr) erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners 
reicht hierfür in der Regel noch nicht aus. Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist 
(Senatsurteil in BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 831, Rz 19).
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36 bb) Die vorgenannten Grundsätze zur Verwirklichung des Rückzahlungstatbestands gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 
i.V.m. Abs. 2 Satz 2 EStG bei Ausfall einer privaten sonstigen Kapitalforderung lassen sich auf den Entzug von Aktien 
durch ein Insolvenzverfahren nicht übertragen. Der Rückzahlungstatbestand gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 
Nr. 7 EStG wird nach anderen zeitlichen Anknüpfungspunkten als der Veräußerungstatbestand gemäß § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 EStG verwirklicht, da für die Tatbestandsverwirklichung eine endgültig ausbleibende Tilgung 
(Rückzahlung) der Darlehensforderung und nicht das zivilrechtliche Erlöschen der Forderung maßgeblich ist. Anders 
ist dies beim Veräußerungstatbestand.


37 4. Schließlich kann die --vom Kläger behauptete-- "Handelssperre" der Aktien der N-AG bei entsprechender 
Anwendung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 EStG nicht zur Verlustentstehung im Streitjahr 
führen.


38 a) Der Kläger hat vor dem FG nicht substantiiert dargelegt, aufgrund welcher Vorgänge und in welchem Zeitraum 
eine börsliche und außerbörsliche Handelssperre für die Aktien an der N-AG bestanden hat. Das FG hat hierzu keine 
Feststellungen getroffen, was nicht verfahrensfehlerhaft war (s. unter II.6.). Der Senat kann auf Grundlage der 
tatsächlichen Feststellungen somit nicht davon ausgehen, dass der Vortrag des Klägers zutrifft, die Aktien der N-AG 
seien weder börslich noch außerbörslich mehr handelbar gewesen. Dafür, dass die Aktien an der N-AG im Streitjahr 
noch außerbörslich handelbar waren, spricht, dass sie bis zum Ende des Streitjahrs im Depot des Klägers 
ausgewiesen wurden.


39 b) Selbst wenn im Zuge der Insolvenzeröffnung die Börsennotierung der N-AG eingestellt und danach ggf. auch die 
Börsenzulassung der N-AG gemäß § 39 Abs. 1 Alternative 2 des Börsengesetzes widerrufen worden sein sollte, wäre 
bei analoger Anwendung von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG noch nicht von einer steuerbaren "Veräußerung" der 
Aktien des Klägers im Streitjahr auszugehen. Weder die Einstellung der börslichen Notierung einer Aktie noch der 
Widerruf der Zulassung der Aktie einer insolventen Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt berühren den 
Bestand des Mitgliedschaftsrechts (Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11.07.2012 - 1 BvR 3142/07, 1569/08, 
Neue Juristische Wochenschrift 2012, 3081; zum Delisting bei ausländischen Aktien auch Senatsurteil vom 
29.09.2020 - VIII R 9/17), sondern betreffen nur die Verkehrsfähigkeit der Aktien.


40 5. Da der streitige Aktienveräußerungsverlust im Streitjahr nicht entstanden ist, erübrigen sich Ausführungen zu der 
Frage, ob der Verlust gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO schon deshalb nicht hätte berücksichtigt werden können, weil der 
Kläger diesen in der Steuererklärung grob schuldhaft nicht angegeben hatte.


41 6. Der vom Kläger gerügte Verfahrensmangel liegt nicht vor.


42 a) Der Kläger, der sich vor dem FG selbst vertreten hat, hat im Klageverfahren vorgetragen, die Aktien der N-AG seien 
als ideelle Bruchteile einer oder mehrerer bei der Clearingstelle hinterlegter Globalaktien "von den deutschen Börsen 
gestrichen" wurden und dadurch sowohl im amtlichen Handel als auch außerbörslich nicht mehr handelbar gewesen, 
weil die IT-Prozessrechner, welche für die Clearingstellen den Handel mit den sammelverwahrten Aktien der N-AG 
gehandhabt hätten, abgeschaltet worden seien. Er beantragte anknüpfend an diesen Vortrag vor dem FG eine 
Beweiserhebung durch Auskunftsersuchen des FG beim Insolvenzgericht X, der Börse Frankfurt sowie bei der BaFin. 
Gegenstand des Auskunftsersuchens sollte sein, wer, wann und aufgrund welcher Vorschriften die Handelssperre 
ausgelöst und dafür gesorgt habe, dass die Aktien des Klägers mit dem letzten Kurswert im Depot stehen geblieben 
seien.
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b) Dem FG ist kein Verfahrensfehler unterlaufen, indem es den vom Kläger begehrten Auskunftsersuchen nicht 
nachgekommen ist.


44 aa) Von den Verfahrensbeteiligten angebotene Beweise muss das FG gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO grundsätzlich 
erheben, wenn es einen Verfahrensmangel vermeiden will. Allerdings ist das FG nicht verpflichtet, unsubstantiierten 
Beweisanträgen nachzugehen. In welchem Maß eine solche Substantiierung zu fordern ist, hängt vom Umfang der 
Mitwirkungspflicht des Beteiligten im Einzelfall bzw. davon ab, wessen Wissens- und Einflussbereich die Tatsachen 
zuzurechnen sind (BFH-Beschluss vom 29.06.2018 - VII B 189/17, BFH/NV 2018, 1159, Rz 4, m.w.N; BFH-Urteil vom 
17.05.2017 - II R 35/15, BFHE 258, 95, BStBl II 2017, 966, Rz 30). Unsubstantiiert ist ein Beweisantrag, der so 
unbestimmt ist, dass im Grunde erst die Beweiserhebung selbst die entscheidungserheblichen Tatsachen und 
Behauptungen aufdecken kann und bei dem es sich deshalb um einen Beweisermittlungs- oder 
Beweisausforschungsantrag handelt (BFH-Beschlüsse vom 12.03.2014 - XI B 97/13, BFH/NV 2014, 1062, und vom 
14.03.2018 - IV B 46/17, BFH/NV 2018, 728, Rz 14). Eine verschärfte Verpflichtung zur konkreten, eingehenderen 
Beschreibung der tatsächlichen Umstände des Beweisantrags ist als gesteigerte Substantiierungslast dann 
anzunehmen, wenn eine Person aufgrund Zugriffs zu den hierfür benötigten Informationen konkretere Informationen 
geben kann (vgl. BFH-Beschluss in BFH/NV 2018, 728, Rz 15).


45 bb) Die Beweisanträge des Klägers waren nach diesem Maßstab unsubstantiiert und damit unzulässig. Der Kläger hat 
weder konkret dargelegt, ab welchem Zeitpunkt noch an welcher Börse eine Notierung der N-AG ausgesetzt oder 
deren Börsenzulassung widerrufen worden sein soll. Er war als Aktionär der N-AG jedoch beweisnäher als das FG und 
somit verpflichtet, diese Tatsachen darzulegen und anknüpfend daran einen zielgerichteten Beweisantrag zu 
formulieren. Die Beweisanträge sollten das FG vielmehr im Wege eines unzulässigen "Ausforschungsbeweises" (s. 
dazu BFH-Beschluss in BFH/NV 2018, 728, Rz 27) dazu bringen, zu ermitteln, ob, wann und in welchem Ausmaß es 
überhaupt zu einer Börsen- und Handelssperre der Aktien der N-AG und der Abschaltung von für den börslichen wie 
außerbörslichen Handel mit den Aktien notwendigen IT-Einrichtungen gekommen ist.


46 7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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